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§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), 

generelle Ausschlüsse 

1. Versicherungsfall 

 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die durch 

a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung,  

b) Leitungswasser, 

c) Naturgefahren 

 aa) Sturm, Hagel, 

 bb) weitere Elementargefahren 

zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhan-
den kommen. 

 Jede der Gefahrengruppen nach a), b) und c aa) kann auch 
einzeln versichert werden. 

 Die Gefahrengruppe nach c bb) kann ausschließlich in Ver-
bindung mit der unter c aa) genannten Gefahr Sturm/Hagel 
versichert werden. 

 
2. Ausschluss Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie 

a) Ausschluss Krieg  

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnli-
che Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Auf-
stand. 

b) Ausschluss Innere Unruhen 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch innere Unruhen. 

c) Ausschluss Kernenergie 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukle-
are Strahlung oder radioaktive Substanzen. 
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§ 2 Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion, 
Implosion, Luftfahrzeuge 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch 

a) Brand, 

b) Blitzschlag, 

c) Überspannung durch Blitz, 

d) Explosion, Implosion 

e) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder 
seiner Ladung 

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen. 

2. Brand 

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd 
entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft 
auszubreiten vermag. 

3. Blitzschlag 

Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen. 

Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektri-
schen Einrichtungen und Geräten sind nur versichert, wenn an 
Sachen auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, 
durch Blitzschlag Schäden anderer Art entstanden sind. Spuren 
eines Blitzschlags an diesem Grundstück, an dort befindlichen An-
tennen oder anderen Sachen als elektrischen Einrichtungen und 
Geräten stehen Schäden anderer Art gleich. 

4. Überspannung durch Blitz 
Überspannung durch Blitz ist ein Schaden, der durch Überspan-
nung, Überstrom und Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch 
sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizität an versicherten elektri-
schen Einrichtungen und Geräten entsteht. 

5. Explosion, Implosion 

a) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von 
Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende 
Kraftäußerung.  

Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) 
liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Um-
fang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des 
Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters 
stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion 
durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zer-
reißen seiner Wandung nicht erforderlich. 

b) Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammen-
fall eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge ei-
nes inneren Unterdruckes. 

6. Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind  

a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 
Erdbeben;  

b) Sengschäden;  

c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im 
Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie Schä-
den, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch 
den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen; 

d) Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entste-
hen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbei-
tung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; dies gilt 
auch für Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder 
Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird. 

Die Ausschlüsse gemäß Nr. 6 b bis 6 d gelten nicht für Schäden, die 
dadurch verursacht wurden, dass sich an anderen Sachen eine 
versicherte Gefahr gemäß Nr. 1 verwirklicht hat. 

7. Selbstbehalt 

Bei Überspannungsschäden durch Blitz nach Nr. 4 wird, sofern 
nichts anderes vereinbart ist, im Versicherungsfall ein Selbstbehalt 
von 500 Euro abgezogen. 

 

§ 3 Leitungswasser 

1. Bruchschäden innerhalb von Gebäuden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Gebäuden 
eintretende 

a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren  

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder den 
damit verbundenen Schläuchen, 

bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, 
Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, 

cc) von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen, 

sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern 
oder vergleichbaren Anlagen sind. 

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Instal-
lationen: 

aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Arma-
turen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Ge-
ruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie deren An-
schlussschläuche, 

bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile 
von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, 
Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen. 

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, ein-
schließlich der Bodenplatte. 

Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als 
Rohre innerhalb des Gebäudes. 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und In-
stallationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht tra-
gend) nicht versichert. 

2. Bruchschäden außerhalb von Gebäuden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von Gebäuden 
eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zulei-
tungsrohren der Wasserversorgung oder an den Rohren der Warm-
wasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder 
Solarheizungsanlagen soweit 

a) diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder 
Anlagen dienen und 

b) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden 
und 

c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt. 

3. Nässeschäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser zerstört 
oder beschädigt werden oder abhanden kommen. 

Das Leitungswasser muss aus Rohren der Wasserversorgung (Zu- 
und Ableitungen) oder damit verbundenen Schläuchen, den mit 
diesem Rohrsystem verbundenen sonstigen Einrichtungen oder 
deren wasserführenden Teilen, aus Einrichtungen der Warmwasser- 
oder Dampfheizung, aus Klima- Wärmepumpen oder Solarhei-
zungsanlagen, aus Wasserlösch- und Berieselungsanlagen sowie 
aus Wasserbetten und Aquarien ausgetreten sein. 

Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder 
Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser 
gleich. 

4. Nicht versicherte Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden durch 

aa) Regenwasser aus Fallrohren, 

bb) Plansch- oder Reinigungswasser, 

cc) Schwamm, 

dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, 
Überschwemmung oder Witterungsniederschläge oder 
einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau, 

ee) Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch, 

ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Lei-
tungswasser nach Nr. 3 die Erdsenkung oder den Erd-
rutsch verursacht hat, 
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gg) Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosi-
on, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeu-
ges, seiner Teile oder seiner Ladung, 

hh) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungs-
düsen wegen eines Brandes, durch Druckproben oder 
durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem versi-
cherten Gebäude oder an der Wasserlösch- oder Be-
rieselungsanlage, 

ii) Sturm, Hagel, 

jj) Leitungswasser aus Eimern, Gieskannen oder sonsti-
gen mobilen Behältnissen. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an 
Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind 
und an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindli-
chen Sachen. 

 
§ 4 Naturgefahren 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch 

a) Sturm, Hagel, 

b) Weitere Elementargefahren 

aa) Überschwemmung, 

bb) Rückstau, 

cc) Erdbeben, 

dd) Erdsenkung, 

ee) Erdrutsch, 

ff) Schneedruck, 

gg) Lawinen, 

hh) Vulkanausbruch 

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen. 

2. Sturm, Hagel 

a) Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens 
Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindes-
tens 62 km/Stunde). 

Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so 
wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass 

aa) die Luftbewegung in der Umgebung des Versiche-
rungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in einwand-
freiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen an-
deren Sachen angerichtet hat, oder dass 

bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des 
versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem 
sich die versicherten Sachen befunden haben, oder mit 
diesem Gebäude baulich verbundenen Gebäuden, nur 
durch Sturm entstanden sein kann. 

b) Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eis-
körnern. 

c) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen 

aa) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder 
Hagels auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in 
denen sich versicherte Sachen befinden; 

bb) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, 
Bäume oder andere Gegenstände auf versicherte Sa-
chen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sa-
chen befinden, wirft; 

cc) als Folge eines Schadens nach aa) oder bb) an versi-
cherten Sachen 

dd) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder 
Hagels auf Gebäude, die mit dem versicherten Gebäu-
de oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen 
befinden, baulich verbunden sind; 

ee) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, 
Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude wirft, 
die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in 

denen sich versicherte Sachen befinden, baulich ver-
bunden sind. 

3. Weitere Elementargefahren 
a) Überschwemmung 

Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und 
Bodens des Versicherungsgrundstücks mit erheblichen 
Mengen von Oberflächenwasser durch 

aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder 
fließenden) Gewässern, 

bb) Witterungsniederschläge, 

cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche 
infolge von aa) oder bb). 

b) Rückstau 

Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung 
von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Ge-
wässern oder durch Witterungsniederschläge bestim-
mungswidrig aus den gebäudeeigenen Ableitungsroh-
ren oder damit verbundenen Einrichtungen in das Ge-
bäude eindringt. 

c) Erdbeben 

Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des 
Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge im 
Erdinneren ausgelöst wird. 

Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass  

aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens 
in der Umgebung des Versicherungsortes Schä-
den an Gebäuden im einwandfreien Zustand 
oder an ebenso widerstandsfähigen anderen 
Sachen angerichtet hat, oder  

bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustan-
des der versicherten Sachen nur durch ein Erd-
beben entstanden sein kann. 

d) Erdsenkung 

Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des 
Erdbodens über naturbedingten Hohlräumen. 

e) Erdrutsch 

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Ab-
stürzen von Erd- oder Gesteinsmassen. 

f) Schneedruck 

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von 
Schnee- oder Eismassen. 

g) Lawinen 

Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- 
oder Eismassen einschließlich der bei ihrem Abgang 
verursachten Druckwelle. 

h) Vulkanausbruch 

Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung 
beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaer-
güssen, Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sons-
tigen Materialien und Gasen. 

i)  Wartezeit, Selbstbehalt 

a) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Ab-
lauf von 1 Monat ab Versicherungsbeginn (War-
tezeit), es sei denn, dass nachweislich bei ei-
nem anderen Versicherer ein gleichartiger Ver-
sicherungsschutz bestanden hat und der bean-
tragte Versicherungsschutz sich ohne Unterbre-
chung unmittelbar anschließt. 

b) Der bedingungsgemäß als entschädigungs-
pflichtig errechnete Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt ge-
kürzt. 

4. Nicht versicherte Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden durch  

aa) Sturmflut; 

bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz 
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durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, 
Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, dass 
diese Öffnungen durch eine der versicherten Naturge-
fahren (siehe Nr. 1a) entstanden sind und einen Ge-
bäudeschaden darstellen; 

cc) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche ge-
drungen (siehe Nr. 3a cc)),  

dd) Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosi-
on, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner 
Teile oder Ladung; dies gilt nicht, soweit diese Gefah-
ren durch ein versichertes Erdbeben ausgelöst wurden, 

ee) Trockenheit oder Austrocknung. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an 

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfer-
tig sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäude-
teilen befindlichen Sachen; 

bb) Laden- und Schaufensterscheiben. 

 
§ 5 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherung-

sort 

1. Beschreibung des Versicherungsumfangs 

Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Ge-
bäude mit ihren Gebäudebestandteilen und Gebäudezubehör ein-
schließlich unmittelbar an das Gebäude anschließender Terrassen 
auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsgrund-
stück. 

Weitere Grundstückbestandteile sind nur versichert, soweit diese 
ausdrücklich in den Versicherungsumfang einbezogen sind. 

Auf dem Hausdach befestigte Photovoltaikanlagen (Aufdachmonta-
ge) sind mitversichert, sofern sie fachmännisch montiert und nach-
weislich in der Versicherungssumme berücksichtigt sind. Zur Photo-
voltaikanlage gehören Solarmodule, Montagerahmen, Befestigungs-
elemente, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Wechselrichter und 
Verkabelung. 

2. Definitionen 

a) Gebäude im Sinne dieser Regelungen sind mit dem Erdboden 
verbundene Bauwerke, die der überwiegenden Nutzung zu 
Wohnzwecken bestimmt sind und gegen äußere Einflüsse 
schützen können. 

b) Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude eingefügte Sachen, 
die durch ihre feste Verbindung mit dem Gebäude ihre Selb-
ständigkeit verloren haben. Dazu gehören auch Einbaumöbel 
bzw. Einbauküchen, die individuell für das Gebäude raumspe-
zifisch geplant und gefertigt sind. 

c) Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die sich im Ge-
bäude befinden oder außen am Gebäude angebracht sind 
und der Instandhaltung bzw. überwiegenden Zweckbestim-
mung des versicherten Gebäudes dienen. Als Gebäudezube-
hör gelten ferner Müllboxen sowie Klingel- und Briefkastenan-
lagen auf dem Versicherungsgrundstück.  

d) Als Grundstückbestandteile gelten die mit dem Grund und 
Boden des Versicherungsgrundstücks fest verbundenen Sa-
chen. 

e) Versicherungsgrundstück ist das Flurstück/sind die Flurstü-
cke, auf dem das versicherte Gebäude steht (Versicherung-
sort). Teilen sich mehrere Gebäude ein Flurstück, so gilt als 
Versicherungsort derjenige Teil des Flurstücks, der durch Ein-
friedung oder anderweitige Abgrenzung dem/den im Versiche-
rungsschein bezeichneten Gebäude(n) ausschließlich zuge-
hörig ist. 

3. Ausschlüsse 

a) Nicht versichert sind Photovoltaikanlagen sowie deren zuge-
hörige Installationen (z. B. Solarmodule, Montagerahmen, Be-
festigungselemente, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Wech-
selrichter und Verkabelung) mit Ausnahme der unter Nr. 1 ge-
nannten Anlagen. 

b) Nicht versichert sind in das Gebäude nachträglich eingefügte - 
nicht aber ausgetauschte - Sachen, die ein Mieter oder Woh-
nungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder übernom-
men hat und daher hierfür die Gefahr trägt. Eine anderweitige 

Vereinbarung über die Gefahrtragung ist vom Versicherungs-
nehmer nachzuweisen. 

c) Elektronisch gespeicherte Daten und Programme sind keine 
Sachen. Kosten für die0 Wiederherstellung von elektronisch 
gespeicherten Daten und Programmen sind nur versichert, 
soweit dies gesondert im Versicherungsvertrag vereinbart ist. 

 
§ 6 Wohnungs- und Teileigentum 

1. Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigen-
tümern der Versicherer wegen des Verhaltens einzelner Woh-
nungseigentümer ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann er 
sich hierauf gegenüber den übrigen Wohnungseigentümern 
wegen deren Sondereigentums sowie deren Miteigentumsan-
teile nicht berufen. 

Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwir-
kungsgrund vorliegt, hat dem Versicherer die darauf entfallen-
den Aufwendungen zu ersetzen. 

2. Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass 
der Versicherer sie auch insoweit entschädigt, als er gegen-
über einzelnen Miteigentümern leistungsfrei ist, sofern diese 
zusätzliche Entschädigung zur Wiederherstellung des ge-
meinschaftlichen Eigentums verwendet wird. 

Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwir-
kungsgrund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer diese 
Mehraufwendungen zu erstatten. 

3. Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1 
und Nr. 2 entsprechend. 

 
§ 7 Versicherte Kosten 

1. Versicherte Kosten 

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwen-
digen und tatsächlich angefallenen 

a) Aufräum- und Abbruchkosten 

für das Aufräumen und den Abbruch versicherter Sa-
chen sowie für das Wegräumen und den Abtransport 
von Schutt und sonstigen Resten dieser Sachen zum 
nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern und 
Vernichten, 

b) Bewegungs- und Schutzkosten 

die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sa-
chen andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt 
werden müssen, 

2. Entschädigungsgrenze 

Die Entschädigung für versicherte Kosten gemäß Nr. a) und 
b) ist je Versicherungsfall begrenzt 

a) in der gleitenden Neuwertversicherung auf 5 Prozent 
der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles für den Vertrag gel-
tenden Anpassungsfaktor (§ 12 Nr. 2); 

b) sofern der Neuwert, der Zeitwert oder der Gemeine 
Wert als Versicherungswert vereinbart ist (§ 10) auf      
5 Prozent der Versicherungssumme. 

 
§ 8 Mehrkosten 

1. Versicherte Mehrkosten 

Der Versicherer ersetzt bis zu dem hierfür vereinbarten Be-
trag die infolge eines Versicherungsfalles tatsächlich ent-
standenen Aufwendungen für notwendige Mehrkosten durch 

a) behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen; 

b) Preissteigerungen nach Eintritt des Versicherungsfalles. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt 

- in der gleitenden Neuwertversicherung auf 5 Prozent der Versi-
cherungssumme 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles für den Vertrag geltenden Anpassungsfaktor 
(§ 12 Nr. 2); 

- sofern der Neuwert, der Zeitwert oder der Gemeine Wert als 
Versicherungswert vereinbart ist (§ 10) auf 5 Prozent der Versi-
cherungssumme. 
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2. Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen 

Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen 
sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die versicherte 
und vom Schaden betroffene Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt oder 
wiederbeschafft werden darf. 

Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versicherungsfalles 
erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht 
versichert.  
War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung der 
Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder teilweise 
untersagt, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versi-
chert. 

Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden 
betroffenen Sache aufgrund behördlicher Wiederherstellungsbe-
schränkungen nur an anderer Stelle erfolgen darf, werden die Mehr-
kosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wiederher-
stellung an bisheriger Stelle entstanden wären. 

Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen, dass 
sich die Wiederherstellung durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen verzögert, werden gemäß Nr. 3 ersetzt. 

Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten 
nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neuwert ersetzt. 

3. Mehrkosten durch Preissteigerungen nach Eintritt des 
Versicherungsfalles 

Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Aufwendungen für Preis-
steigerungen versicherter und vom Schaden betroffener Sachen 
zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung. 

Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst, werden die Mehrkos-
ten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unverzüglicher 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung entstanden wären. 

Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, behördli-
chen Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen oder Kapi-
talmangel sind nicht versichert. 

Sofern behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen die Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten und vom 
Schaden betroffenen Sachen verzögern, werden die dadurch ent-
standenen Preissteigerungen jedoch ersetzt. 

Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten 
nur im Verhältnis des Zeitwerts zum Neuwert ersetzt. 

 
§ 9 Mietausfall, Mietwert 

1. Mietausfall, Mietwert 

Der Versicherer ersetzt 

a) den Mietausfall einschließlich fortlaufender Mietnebenkosten, 
wenn Mieter von Wohnräumen infolge eines Versicherungsfal-
les zu Recht die Zahlung der Miete ganz oder teilweise einge-
stellt haben; 

b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen einschließlich 
fortlaufender Nebenkosten im Sinne des Mietrechts, die der 
Versicherungsnehmer selbst bewohnt und die infolge eines 
Versicherungsfalles unbenutzbar geworden sind, falls dem 
Versicherungsnehmer die Beschränkung auf einen benutzbar 
gebliebenen Teil der Wohnung nicht zugemutet werden kann; 

c) auch einen durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen verursachten zusätzlichen Mietausfall bzw. Mietwert. 

2. Haftzeit 

a) Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt er-
setzt, in dem die Räume wieder benutzbar sind, höchstens je-
doch für 12 Monate seit dem Eintritt des Versicherungsfalles . 

b) Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, wie der 
Versicherungsnehmer die mögliche Wiederbenutzung nicht 
schuldhaft verzögert. 

3. Gewerblich genutzte Räume 

Für gewerblich genutzte Räume kann die Versicherung des Mietaus-
falles oder des ortsüblichen Mietwertes vereinbart werden. 

 
§ 10 Versicherungswert, Versicherungssumme 

1. Vereinbarte Versicherungswerte 

Als Versicherungswert kann der Gleitende Neuwert, der Neuwert, 
der Zeitwert oder der Gemeine Wert vereinbart werden. Im Versiche-
rungsfall kann der Gemeine Wert Anwendung finden, wenn die 
versicherte Sache dauerhaft entwertet ist (siehe d). Der Versiche-
rungswert bildet die Grundlage der Entschädigungsberechnung. 

a) Gleitende Neuwert 
aa)  Der Gleitende Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden 
ist, um Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand 
herzustellen, ausgedrückt in Preisen des Jahres 1914. Maßge-
bend ist der ortsübliche Neubauwert einschließlich Architekten-
gebühren sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten. 
Bestandteil des Gleitenden Neuwertes sind insoweit auch Auf-
wendungen, die dadurch entstehen, dass die Wiederherstel-
lung der Sachen in derselben Art und Güte infolge Technolo-
giefortschritts entweder nicht möglich ist oder nur mit unwirt-
schaftlichem Aufwand möglich wäre. Die Ersatzgüter müssen 
hierbei den vorhandenen Sachen möglichst nahe kommen. 
bb)  Nicht Bestandteil des Gleitenden Neuwertes sind Mehr-
kosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, 
die dadurch entstehen, dass Sachen aufgrund öffentlich-
rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Güte wieder-
hergestellt werden dürfen, es sei denn, dass diese Mehrkosten 
als Technologiefortschritt gemäß aa) zu berücksichtigen sind. 
Versicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den 
Vereinbarungen zu den versicherten Mehrkosten. 
Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des 
Versicherungsfalles und der Wiederherstellung sind ebenfalls 
nicht Bestandteil des Neuwertes. Versicherungsschutz für die-
se Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den 
versicherten Mehrkosten. 
cc) Der Versicherer passt den Versicherungsschutz nach a) 
aa) an die Baukostenentwicklung an (§ 12 Nr. 2). Es besteht 
insoweit Versicherungsschutz auf der Grundlage des ortsübli-
chen Neubauwertes zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles. 
dd) Wenn sich durch bauliche Maßnahmen innerhalb des 
laufenden Versicherungsjahres der Wert des Gebäudes erhöht, 
besteht bis zum Schluss dieses Jahres auch insoweit Versiche-
rungsschutz. 

b) Neuwert 
aa) Der Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um 

Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand 
herzustellen. Maßgebend ist der ortsübliche Neubauwert 
einschließlich Architektengebühren sowie sonstige Kon-
struktions- und Planungskosten. 
Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Aufwen-
dungen, die dadurch entstehen, dass die Wiederherstel-
lung der Sachen in derselben Art und Güte infolge Tech-
nologiefortschritts entweder nicht möglich ist oder nur mit 
unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre. Die Ersatzgüter 
müssen hierbei den vorhandenen Sachen möglichst nahe 
kommen. 

bb) Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten durch 
behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die da-
durch entstehen, dass Sachen aufgrund öffentlich-
rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Güte 
wiederhergestellt werden dürfen, es sei denn, dass diese 
Mehrkosten als Technologiefortschritt gemäß aa) zu be-
rücksichtigen sind. Versicherungsschutz für diese Mehr-
kosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versi-
cherten Mehrkosten. 
Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Ein-
tritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung 
sind ebenfalls nicht Bestandteil des Neuwertes. Versiche-
rungsschutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den 
Vereinbarungen zu den versicherten Mehrkosten.  
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c) Zeitwert 

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes (sie-
he b) abzüglich der Wertminderung durch Alter und Abnut-
zungsgrad. 

d) Gemeiner Wert 

Der Gemeine Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für das 
Gebäude oder für das Altmaterial. 

Ist Versicherung zum gleitenden Neuwert, Neuwert oder Zeit-
wert vereinbart und ist das Gebäude zum Abbruch bestimmt 
oder sonst dauernd entwertet, so ist Versicherungswert ledig-
lich der gemeine Wert. Eine dauernde Entwertung liegt insbe-
sondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck nicht mehr 
zu verwenden ist. 

Der Versicherungswert von Gebäudezubehör und Grundstücksbe-
standteilen, die nicht Gebäude sind, entspricht dem für das Gebäude 
vereinbarten Versicherungswert. 

2. Versicherungssumme 

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und 
Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der 
dem Versicherungswert entsprechen soll. 

b) Wenn bauliche Änderungen vorgenommen werden, soll der 
Versicherungsnehmer die Versicherungssumme an den ver-
änderten Versicherungswert anpassen. 

c) Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert vereinbart worden, 
soll der Versicherungsnehmer die Versicherungssumme für 
die versicherte Sache für die Dauer des Versicherungsver-
hältnisses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen. 

d) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versi-
cherungssumme nicht dem Versicherungswert, kann die Re-
gelung über die Unterversicherung zur Anwendung kommen 
(§ 13 Nr. 9). 

 
§ 11 Ermittlung der Versicherungssumme in der gleitenden 

Neuwertversicherung, Unterversicherung 

1. Ermittlung der Versicherungssumme in der gleitenden 
Neuwertversicherung 

Die Versicherungssumme ist nach dem ortsüblichen Neubauwert (§ 
10 Nr. 1a) zu ermitteln, der in den Preisen des Jahres 1914 ausge-
drückt wird (Versicherungssumme „Wert 1914“). 

Die Versicherungssumme gilt als richtig ermittelt, wenn 

a) sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten Schätzung 
eines Bausachverständigen festgesetzt wird, 

b) der Versicherungsnehmer im Antrag den Neubauwert in 
Preisen eines anderen Jahres zutreffend angibt und der Ver-
sicherer diesen Betrag umrechnet, 

c) der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach Größe, Ausbau 
und Ausstattung des Gebäudes zutreffend beantwortet und 
der Versicherer hiernach die Versicherungssumme „Wert 
1914“ berechnet. 

2. Unterversicherungsverzicht 

a) Wird die nach Nr. 1 ermittelte Versicherungssumme „Wert 
1914“ vereinbart, nimmt der Versicherer bei der Entschädi-
gung (einschließlich Kosten und Mietausfall) keinen Abzug 
wegen Unterversicherung vor (Unterversicherungsverzicht). 

b) Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Beschreibung des 
Gebäudes und seiner Ausstattung gemäß Nr. 1 c) von den 
tatsächlichen Verhältnissen bei Vertragsabschluss abweicht 
und ist dadurch die Versicherungssumme „Wert 1914“ zu 
niedrig bemessen, so kann der Versicherer nach den Rege-
lungen über die Anzeigepflichtverletzungen vom Vertrag zu-
rücktreten, kündigen oder eine Vertragsanpassung vorneh-
men; ferner kann er bezüglich der Differenz zwischen verein-
barter Versicherungssumme und tatsächlichem Versiche-
rungswert nach den Regeln der Unterversicherung leistungs-
frei sein. 

c) Der Unterversicherungsverzicht gilt ferner nicht, wenn der der 
Versicherungssummenermittlung zugrunde liegende Bauzu-
stand nach Vertragsabschluss durch wertsteigernde bauliche 
Maßnahmen verändert wurde und die Veränderung dem Ver-
sicherer nicht unverzüglich angezeigt wurde. Dies gilt nicht, 

soweit der ortsübliche Neubauwert innerhalb der zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalls laufenden Versicherungsperiode 
durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen erhöht wurde. 

 
§ 12 Prämie in der gleitenden Neuwertversicherung und deren 

Anpassung 

1. Berechnung der Prämie 

Grundlagen der Berechnung der Prämie sind die Versicherungs-
summe „Wert 1914“, der vereinbarte Prämiensatz sowie der Anpas-
sungsfaktor (siehe Nr. 2 a). 

Die jeweils zu zahlende Jahresprämie wird berechnet durch Multipli-
kation der vereinbarten Grundprämie 1914 (Versicherungssumme 
„Wert 1914“ multipliziert mit dem Prämiensatz) mit dem jeweils 
gültigen Anpassungsfaktor. 

2. Anpassung der Prämie 

a) Die Prämie verändert sich entsprechend der Anpassung des 
Versicherungsschutzes (§ 10 Nr. 1 a) gemäß der Erhöhung 
oder Verminderung des Anpassungsfaktors. 

b) Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils 
zum 1. Januar eines jeden Jahres für das in diesem Jahr be-
ginnende Versicherungsjahr entsprechend dem Prozentsatz, 
um den sich der jeweils für den Monat Mai des Vorjahres ver-
öffentlichte Baupreisindex für Wohngebäude und der für den 
Monat April des Vorjahres veröffentlichte Tariflohnindex für 
das Baugewerbe verändert haben. Beide Indizes gibt das Sta-
tistische Bundesamt bekannt. Bei dieser Anpassung wird die 
Änderung des Baupreisindexes zu 80 Prozent und die des Ta-
riflohnindexes zu 20 Prozent berücksichtigt, und zwar der je-
weilige Index auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. 

Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach dem Kom-
ma errechnet und gerundet. 

Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem Komma eine 
Fünf oder eine höhere Zahl ist, wird aufgerundet, sonst abge-
rundet. 

c) Der Versicherungsnehmer kann einer Erhöhung der Prämie 
innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Mitteilung über die 
Erhöhung des Anpassungsfaktors zugegangen ist, durch Er-
klärung in Textform widersprechen. Zur Wahrung der Frist ge-
nügt die rechtzeitige Absendung. Damit wird die Erhöhung 
nicht wirksam. Die Versicherung bleibt dann als Neuwertversi-
cherung (§ 10 Nr. 1 b) in Kraft, und zwar zur bisherigen Prä-
mie und mit einer Versicherungssumme, die sich aus der Ver-
sicherungssumme „Wert 1914“ multipliziert mit 1/100 des 
Baupreisindexes für Wohngebäude ergibt, der im Mai des 
Vorjahres galt. 

In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unterversicherungsverzicht 
nicht mehr. 

Das Recht des Versicherungsnehmers auf Herabsetzung der 
Versicherungssumme wegen erheblicher Überversicherung 
bleibt unberührt. 

 
§ 12a Neukalkulation / Anpassung der Prämie 

1. Grundsatz 

Die Prämie, auch soweit sie für erweiterten Versicherungsschutz 
vereinbart ist, kann sich zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres 
nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen zur Anpassung des 
Prämiensatzes ändern. 

2. Prämienanpassung 

Der Versicherer kann die Prämie pro 1.000 Euro und pro 1.000 Mark 
1914 (Prämiensatz in Promille) für bestehende Versicherungsverträ-
ge mit Wirkung vom Beginn der nächsten Versicherungsperiode an 
erhöhen. Dabei darf der geänderte Prämiensatz den im Zeitpunkt 
der Änderung geltenden Tarifprämiensatz nicht übersteigen. 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers über die 
Prämiensatzerhöhung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Ände-
rung kündigen. Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. 
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§ 13 Entschädigungsberechnung 

1. In der Gleitenden Neuwert- und Neuwertversicherung 

a) Der Versicherer ersetzt 

aa) bei zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wiederher-
stellungskosten des Gebäudes (einschließlich der Ar-
chitektengebühren sowie sonstiger Konstruktions- und 
Planungskosten) unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles, 

bb) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädig-
ten Sachen die notwendigen Reparaturkosten unmittel-
bar vor Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer 
durch die Reparatur nicht ausgeglichenen Wertminde-
rung, höchstens jedoch der Versicherungswert unmit-
telbar vor Eintritt des Versicherungsfalles, 

cc) bei zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen 
Sachen der Wiederbeschaffungspreis von Sachen glei-
cher Art und Güte im neuwertigen Zustand unmittelbar 
vor Eintritt des Versicherungsfalles. 

b) Öffentlich-rechtliche Vorschriften, nach denen die noch vor-
handene und technisch brauchbare Sachsubstanz der versi-
cherten und vom Schaden betroffenen Sache für die Wieder-
herstellung nicht wieder verwendet werden darf, werden bei 
der Entschädigungsberechnung gemäß a) berücksichtigt, so-
weit 

aa) es sich nicht um behördliche Anordnungen handelt, die 
vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden oder  

bb) nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die 
Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falles ganz oder teilweise untersagt war. 

 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen, die dadurch entstehen, dass die versicherte und vom 
Schaden betroffene Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher Vor-
schriften nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt o-
der wiederbeschafft werden darf, werden im Rahmen der Ent-
schädigungsberechnung gemäß a) nicht ersetzt, es sei denn, 
dass diese Mehrkosten als Technologiefortschritt im Versiche-
rungswert zu berücksichtigen sind. Versicherungsschutz für 
diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den 
versicherten Mehrkosten. 

c) Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Ent-
schädigungsberechnung gemäß a) angerechnet. 

2. Zeitwert 

Der Versicherer ersetzt 

a) bei zerstörten Gebäuden den Neuwert unmittelbar vor Eintritt 
des Versicherungsfalles abzüglich der Wertminderung insbe-
sondere durch Alter und Abnutzungsgrad; 

b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten 
Sachen die notwendigen Reparaturkosten unmittelbar vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Repara-
tur nicht ausgeglichenen Wertminderung, höchstens jedoch 
den Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles; 

c) bei zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen 
den Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und 
Güte im neuwertigen Zustand zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses unter Berücksichtigung eines Abzuges entspre-
chend dem insbesondere durch das Alter und den Abnut-
zungsgrad bestimmten Zustand. 

d) Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Ent-
schädigungsberechnung gemäß a) bis c) angerechnet. 

3. Gemeiner Wert 

Soweit ein Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauerhaft 
entwertet ist, werden versicherte Sachen nur unter Zugrundelegung 
des erzielbaren Verkaufspreises ohne Grundstücksanteile (gemeiner 
Wert) entschädigt. 

4. Kosten 

Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter Kosten (§ 
7) ist der Nachweis tatsächlich angefallener Kosten unter Berück-
sichtigung der jeweils vereinbarten Entschädigungsgrenzen. 

5. Mietausfall, Mietwert 

Der Versicherer ersetzt den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert 
bis zum Ende der vereinbarten Haftzeit. 

6. Mehrwertsteuer 

a) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche-
rungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das Gleiche gilt, 
wenn der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich 
nicht gezahlt hat. 

b) Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten (§ 
7) und versicherten Mietausfalls bzw. Mietwerts (§ 9) gilt a) 
entsprechend. 

7. Neuwertanteil 

In der Gleitenden Neuwertversicherung und der Neuwertversiche-
rung erwirbt der Versicherungsnehmer den Anspruch auf Zahlung 
des Teils der Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt 
(Neuwertanteil) nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren 
nach Eintritt des Versicherungsfalles sicherstellt, dass er die Ent-
schädigung verwenden wird, um versicherte Sachen in gleicher Art 
und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen 
oder wiederzubeschaffen. Ist dies an der bisherigen Stelle rechtlich 
nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, 
wenn die Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland wiederhergestellt werden. 

Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschädigung nach Nr. 
1 a), Nr. 1 b) und Nr. 1 c) unter Berücksichtigung eines Abzuges 
entsprechend dem insbesondere durch das Alter und den Abnut-
zungsgrad bestimmten Zustand. 

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung des entschädigten 
Neuwertanteiles an den Versicherer verpflichtet, wenn er die auf den 
Neuwertanteil geleistete Entschädigung schuldhaft nicht zur Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten Sachen ver-
wendet. 

8. Gesamtentschädigung, Kosten auf Weisung des Versi-
cherers 

In der Neu- und Zeitwertversicherung ist die Gesamtentschädigung 
für versicherte Sachen (§ 5), versicherte Kosten (§ 7) und versicher-
ten Mietausfalls bzw. Mietwerts (§ 9) je Versicherungsfall auf die 
Versicherungssumme begrenzt. Schadenabwendungs- und Scha-
denminderungskosten, die auf Weisung des Versicherers entstan-
den sind, werden unbegrenzt ersetzt. 

9. Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung 

Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versicherungsfalles in 
der Gleitenden Neuwertversicherung (§ 10 Nr. 1a) ohne Vereinba-
rung eines Unterversicherungsverzichts, in der Neu- und Zeitwert-
versicherung sowie in der Versicherung zum gemeinen Wert (§ 10 
Nr. 1 b – Nr. 1 d) niedriger als der Versicherungswert der versicher-
ten Sachen (Unterversicherung), wird die Entschädigung gemäß Nr. 
1 bis Nr. 3 in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versi-
cherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: Entschä-
digung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme 
dividiert durch den Versicherungswert. Entsprechendes gilt für die 
Berechnung versicherter Kosten (§ 7 und § 8) und versicherten 
Mietausfalles bzw. Mietwerts (§ 9). 

 
§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

1. Fälligkeit der Entschädigung 

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des 
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abge-
schlossen sind. 

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung 
des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspru-
chen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Ent-
schädigung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer 
gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass 
er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sicherge-
stellt hat 

2. Rückzahlung des Neuwertanteils 

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer 
nach 1 b) geleisteten Entschädigung einschließlich etwaiger nach 
Nr. 3 b) gezahlten Zinsen verpflichtet, wenn die Sache infolge eines 
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Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden 
ist. 

3. Verzinsung  

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechts-
grund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 

a) Die Entschädigung ist - soweit sie nicht innerhalb eines Mo-
nats nach Meldung des Schadens geleistet wird - seit Anzeige 
des Schadens zu verzinsen. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Ent-
schädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der 
Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegenüber 
dem Versicherer nachgewiesen hat. 

c) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basis-
zinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), min-
destens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent 
Zinsen pro Jahr. 

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 

4. Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) und b) ist der 
Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des 
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht 
gezahlt werden kann. 

5. Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungs-
nehmers bestehen; 

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den 
Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus An-
lass dieses Versicherungsfalles noch läuft; 

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht 
erfolgte. 

 
§ 15 Sachverständigenverfahren 

1. Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfal-
les verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverstän-
digenverfahren festgestellt wird. 

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und 
Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

2. Weitere Feststellungen 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weite-
re Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden. 

3. Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu be-
nennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, 
kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sach-
verständigen in Textform auffordern, den zweiten Sachver-
ständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige 
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforde-
rung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das 
für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. 
In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versiche-
rungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist 
oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner 
keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern 
angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis 
steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer 
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. 
Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung 
eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich 
die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag 
einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amts-

gericht ernannt. 

4. Feststellung 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 

a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und 
beschädigten versicherten Sachen sowie deren nach dem 
Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungs-
werte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles; 

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten; 

c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 

d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten und 
den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert. 

e) den Versicherungswert der nicht vom Schaden betroffenen 
versicherten Sachen, wenn kein Unterversicherungsverzicht 
gegeben ist. 

5. Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Partei-
en gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen 
voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem 
Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte 
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen gezo-
genen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien 
gleichzeitig. 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind 
für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, 
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. 
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versi-
cherer die Entschädigung. 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gericht-
liche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die 
Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 

6. Kosten 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kos-
ten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide 
Parteien je zur Hälfte. 

7. Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten 
des Versicherungsnehmers nicht berührt. 

 
§ 16 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten des 

Versicherungsnehmers vor dem Versicherungsfall, Si-
cherheitsvorschriften 

1. Sicherheitsvorschriften 

Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten hat der Versi-
cherungsnehmer 

a) die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende Anla-
gen und Einrichtungen, Dächer und außen angebrachte Sa-
chen stets in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten und 
Mängel oder Schäden unverzüglich beseitigen zu lassen, 

b) nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile zu jeder Jahres-
zeit genügend häufig zu kontrollieren und dort alle wasserfüh-
renden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren 
und entleert zu halten, 

c) in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu 
beheizen und dies genügend häufig zu kontrollieren oder dort 
alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusper-
ren, zu entleeren und entleert zu halten. 

d) zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstau-
schäden 

aa) bei rückstaugefährdeten Räumen Rückstausicherungen 
funktionsbereit zu halten und 

bb)  Abflussleitungen auf dem Versicherungsgrundstück 
freizuhalten. 

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genannten 
Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in § 26 Nr. 1 b) und Nr. 
3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei.  

 



 

VW-1207, Stand 01.07.2012 Seite 9 von 29 

§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände 

1. Anzeigepflichtige Gefahrerhöhung 

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß § 27 kann insbeson-
dere dann vorliegen, wenn 

a) sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Ver-
tragsschluss gefragt hat, 

b) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Gebäudes 
nicht genutzt wird, 

c) an einem Gebäude Baumaßnahmen durchgeführt werden, in 
deren Verlauf das Dach ganz oder teilweise entfernt wird oder 
die das Gebäude überwiegend unbenutzbar machen, 

d) in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb aufge-
nommen oder verändert wird, 

e) das Gebäude nach Vertragsschluss unter Denkmalschutz 
gestellt wird. 

2. Folgen einer Gefahrerhöhung 

Zu den Folgen einer Gefahrerhöhung siehe § 27 Nr. 3 bis Nr. 5. 

 
§ 18 Veräußerung der versicherten Sachen 

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang 

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräu-
ßert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Im-
mobilien das Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stel-
le der Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums 
aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte 
und Pflichten des Versicherungsnehmers ein. 

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die 
auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versi-
cherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner. 

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen 
sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt. 

2. Kündigungsrechte 

a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versiche-
rungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht 
innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von 
der Veräußerung ausgeübt wird. 

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit 
sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum 
Ablauf des Versicherungsjahres in Schriftform zu kündigen. 

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwer-
bers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats 
ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird. 

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer 
allein für die Zahlung der Prämie. 

3. Anzeigepflichten 

a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder 
Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen. 

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als 
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige 
hätte zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, dass 
er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Er-
werber nicht geschlossen hätte. 

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflich-
tet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, 
zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn 
zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die 
Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht ge-
kündigt hat. 

 
§ 19 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines 

Vertreters bis zum Vertragsschluss 

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von 
Gefahrumständen 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzei-

gen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für 
dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten 
Inhalt zu schließen. 

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, 
als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der 
Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

a) Vertragsänderung 

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vor-
sätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu an-
deren Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Be-
dingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Ver-
tragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unver-
schuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingun-
gen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestand-
teil. 

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr 
als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsi-
cherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsände-
rung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf des-
sen Kündigungsrecht hinzuweisen. 

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Nummer 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es 
sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. 

Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das 
Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der  
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu glei-
chen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zu-
rück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der 
Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der 
Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungs-
pflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungs-
nehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer 
nicht zur Leistung verpflichtet. 

c) Kündigung 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder 
anderen Bedingungen abgeschlossen. 

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum 
Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahren-
umstand oder die unrichtige Anzeige kannte. 

e) Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) oder zur 
Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die 
er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich 
weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniser-
langung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der 
Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend ge-
machte Recht begründen. 
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4. Rechtsfolgenhinweis 

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur 
Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die 
Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

5. Vertreter des Versicherungsnehmers 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die 
Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die 
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn 
weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2a), zum Rück-
tritt (2b) und zur Kündigung (2c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jah-
ren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die 
vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf 
zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die 
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 

 

§ 20 Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer und Ende des 
Vertrages 

1. Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen über 
die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder 
Einmalprämie zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
punkt. 

2. Dauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
raum abgeschlossen. 

3. Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragspartei-
en spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

4. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren 
zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer 
gekündigt werden. 

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen. 

5. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Ver-
trag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen 
Zeitpunkt. 

6. Nachweis bei angemeldetem Grundpfandrecht durch 
Realgläubiger  

Hat ein Realgläubiger sein Grundpfandrecht angemeldet, ist eine 
Kündigung des Versicherungsverhältnisses durch den Versiche-
rungsnehmer im Hinblick auf die Gefahrengruppe Brand, Blitzschlag, 
Explosion, Implosion, Absturz oder Anprall eines Luftfahrzeuges nur 
wirksam, wenn der Versicherungsnehmer mindestens einen Monat 
vor Ablauf des Versicherungsvertrags nachgewiesen hat, dass zu 
dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung spätestens zulässig war, das 
Grundstück nicht mit dem Grundpfandrecht belastet war oder dass 
der Realgläubiger der Kündigung zugestimmt hat. Diese gilt nicht für 
eine Kündigung nach Veräußerung oder im Versicherungsfall. 

 

7. Wegfall des versicherten Interesses 

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.  

 
§ 21 Prämien, Versicherungsperiode 

Je nach Vereinbarung werden die Prämien entweder durch laufende 
Zahlungen monatlich, viertel-, halbjährlich, jährlich oder als Einmal-

prämie im Voraus gezahlt. Entsprechend der Vereinbarung über 
laufende Zahlungen umfasst die Versicherungsperiode einen Monat, 
ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Bei einer Einmalprämie 
ist die Versicherungsperiode die vereinbarte Vertragsdauer, jedoch 
höchstens ein Jahr. 

 
§ 22 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie, Folgen verspäteter 

Zahlung oder Nichtzahlung 

1. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie 

Die erste oder einmalige Prämie ist - unabhängig von dem Bestehen 
eines Widerrufrechts - unverzüglich nach dem Zeitpunkt des verein-
barten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbe-
ginns zu zahlen. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Ver-
tragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unverzüglich nach 
Vertragsschluss zu zahlen. 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 
1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz 
erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungs-
nehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder 
einmalige Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des Versi-
cherungsscheins zu zahlen. 

2. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 1 maß-
gebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom 
Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. 

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

3. Leistungsfreiheit des Versicherers 

Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie 
nicht zu dem nach Nr. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so 
ist der Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen 
Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch 
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechts-
folge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat. 

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 
§ 23 Folgeprämie 

1. Fälligkeit  

a) Eine Folgeprämie wird zu Beginn der vereinbarten Versiche-
rungsperiode fällig. 

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im 
Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung angege-
benen Zeitraums bewirkt ist. 

2. Schadenersatz bei Verzug 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in 
Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den 
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht 
rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten in 
Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von 
mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforde-
rung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, 
wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge 
der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und au-
ßerdem auf die Rechtsfolgen - Leistungsfreiheit und Kündi-
gungsrecht - aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hin-
weist. 
An Mahngebühren erhebt der Versicherer 5,00 Euro. 

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist 
ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei 
Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie 
oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetz-
ten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündi-
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gungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in 
Verzug ist. 

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so 
verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, 
wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der 
Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer 
bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.  

4. Zahlung der Prämie nach Kündigung 

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer 
innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats 
nach Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leis-
tungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3b) bleibt unberührt. 

 
§ 24 Lastschriftverfahren 

1. Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart 
worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit 
der Prämie für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 

2. Änderung des Zahlungsweges 

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder meh-
rere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht einge-
zogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschrift-
vereinbarung in Textform zu kündigen. 

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der 
Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Prämie und 
zukünftige Prämien selbst zu übermitteln. 

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschla-
genen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in 
Rechnung gestellt werden. 

 
§ 25 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

1. Allgemeiner Grundsatz 

a) Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem Versi-
cherer nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum 
entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte 
beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem 
Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer 
vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat. 

2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, 
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse 

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Ver-
tragserklärung innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen, hat der 
Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil der Prämien zu erstatten. Voraussetzung ist, 
dass der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufs-
recht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zah-
lenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer 
zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der 
Widerrufsfrist beginnt. 

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versiche-
rer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr gezahlte 
Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in An-
spruch genommen hat. 

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versi-
cherers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrum-
stände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in 
Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versi-
cherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktrittser-
klärung zu. 

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versi-
cherers beendet, weil die einmalige oder die erste Prämie 
nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer 
eine angemessene Geschäftsgebühr zu. 

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des 
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht 

dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der An-
fechtungserklärung zu. 

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie 
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der 
Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer 
Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein 
anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der 
Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr 
verlangen. 

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interes-
se in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidri-
gen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht in diesem Fall die Prämie bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt. 

 
§ 26 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen 
hat, sind: 

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie 
vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften (§ 16), 

bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten 
Obliegenheiten. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so 
kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von 
der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kün-
digen. 

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat. 

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungs-
falls 

a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versi-
cherungsfalls 

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung 
des Schadens zu sorgen; 

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von 
ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich - ggf. auch 
mündlich oder telefonisch - anzuzeigen; 

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-
minderung - ggf. auch mündlich oder telefonisch - ein-
zuholen, wenn die Umstände dies gestatten; 

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-
minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Ertei-
len mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte 
Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versi-
cherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
handeln; 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigen-
tum unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Ver-
zeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzurei-
chen; 

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis 
die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch 
den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Verän-
derungen unumgänglich, sind das Schadenbild nach-
vollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und 
die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung 
durch den Versicherer aufzubewahren; 

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Aus-
kunft - auf Verlangen in Schriftform - zu erteilen, die zur 
Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfan-
ges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich 
ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe 
des Schadens und über den Umfang der Entschädi-
gungspflicht zu gestatten 
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ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, de-
ren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden 
kann. 

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versiche-
rers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß 
Nummer 2 a) ebenfalls zu erfüllen - soweit ihm dies nach den 
tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist. 

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 
1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen ei-
ner groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist 
der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Ob-
liegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver-
sicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungs-
obliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder 
teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat. 

 
§ 27 Gefahrerhöhung 

1. Begriff der Gefahrerhöhung 

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Ver-
tragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich 
vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt 
des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens 
oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers 
wahrscheinlicher wird. 

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - 
vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, 
nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. 

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die 
Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen 
als mitversichert gelten soll. 

2. Pflichten des Versicherungsnehmers 

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-
rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers 
keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme 
durch einen Dritten gestatten. 

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne 
vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung 
vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Ver-
sicherer unverzüglich anzeigen. 

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklä-
rung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versi-
cherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, 
nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat. 

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versiche-
rer 

a) Kündigungsrecht 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach 
Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen. 

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der 
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. 

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen 
nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den Vertrag unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

b) Vertragsänderung 

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen ent-
sprechende erhöhte Prämie verlangen oder die Absicherung 
der erhöhten Gefahr ausschließen. 

Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absi-
cherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpas-
sung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats 
ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt 
werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der 
Gefahrerhöhung bestanden hat. 

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so 
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der 
Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2a) vorsätzlich 
verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten 
grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nicht-
vorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen. 

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versi-
cherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat 
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versi-
cherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der 
Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt 
hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrläs-
sig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leis-
tungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die 
Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige 
hätte zugegangen sein müssen, bekannt war. 

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des 
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungs-
pflicht war oder 

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die 
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen 
und eine Kündigung nicht erfolgt war oder 

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt. 

 
§ 28 Überversicherung 

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicher-
ten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als 
auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseiti-
gung der Überversicherung die Versicherungssumme mit so-
fortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabset-
zungsverlangens, ist für die Höhe der Prämie der Betrag maß-
gebend, den der Versicherer berechnet haben würde, wenn 
der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen 
worden wäre. 

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Ver-
mögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem 
Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem 
er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis 
erlangt. 

 
§ 29 Mehrere Versicherer 

1. Anzeigepflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr 
versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung 
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unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versiche-
rer und die Versicherungssumme anzugeben. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr.1) 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in § 26 
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, 
wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis 
von der anderen Versicherung erlangt hat. 

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen 
zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus ande-
ren Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem 
Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zah-
len wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversiche-
rung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner ver-
pflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen 
Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versiche-
rungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag 
des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer be-
stehen. 

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus 
anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für densel-
ben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorlie-
genden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus al-
len Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Ge-
samtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Prä-
mien errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung ge-
geben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungs-
grenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus 
allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu 
leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wä-
re. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in 
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht 
geschlossene Vertrag nichtig. 

Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu 
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt. 

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die 
Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem 
Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er 
verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben 
oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Min-
derung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der 
durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist. 

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Ver-
sicherungssumme und Anpassung der Prämie werden zu dem 
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zu-
geht. 

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die 
Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Ab-
schluss der mehreren Versicherungsverträge der Versiche-
rungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren 
Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der 
Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungs-
nehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versiche-
rungssummen und der Prämien verlangen. 

 
§ 30 Versicherung für fremde Rechnung 

1. Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eige-
nen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. 
Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versi-
cherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, 
wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt. 

2. Zahlung der Entschädigung 

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versi-
cherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte 
seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung 
der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers 
verlangen. 

3. Kenntnis und Verhalten 

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versi-
cherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das 
Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der 
Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versi-
cherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein 
Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten 
nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant 
des Versicherungsnehmers ist. 

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn 
der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder 
ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungs-
nehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war. 

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, 
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des 
Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber 
informiert hat. 

 
§ 31 Aufwendungsersatz 

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens 

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Um-
ständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens 
für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versi-
cherers macht. 

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen 
unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden 
oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet 
der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwen-
dungen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung der 
Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die 
Aufwendungen auf Weisung des Versicherers erfolgten. 

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann 
er auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) entsprechend 
kürzen. 

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für 
versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versi-
cherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch 
nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers 
entstanden sind. 

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) 
erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsneh-
mers vorzuschießen. 

f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feu-
erwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interes-
se zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen 
im öffentlichen Interesse erbracht werden. 

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 

a) Der Versicherer ersetzt die Kosten für die Ermittlung und 
Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern 
diese den Umständen nach geboten waren. 

Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder 
Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er 
zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer 
aufgefordert wurde. 

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann 
er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen. 

 
§ 32 Übergang von Ersatzansprüchen 

1. Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit 
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der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. 
Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen 
eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Ge-
meinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, 
es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Über-
gang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durch-
setzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist 
der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge 
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; 
die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
trägt der Versicherungsnehmer. 

 
§ 33 Kündigung nach dem Versicherungsfall 

1. Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertrags-
parteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in 
Schriftform zu erklären. Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines 
Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädi-
gung zulässig. 

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsverhält-
nis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum 
Ablauf des Versicherungsjahres in Schriftform zu kündigen. 

3. Kündigung durch Versicherer 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 
§ 34 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des 
Versicherungsfalles 

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vor-
sätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädi-
gungspflicht frei. 

Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges 
Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungs-
nehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung 
des Schadens als bewiesen. 

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig 
herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in ei-
nem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfal-
les 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der 
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die 
für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung 
sind, täuscht oder zu täuschen versucht. 

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräfti-
ges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges 
oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen 
des Satzes 1 als bewiesen. 

 
§ 35 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 

1. Form 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem 
Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versiche-
rer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer 
erfolgen, in Textform abzugeben. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versi-
cherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nach-

trägen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die ge-
setzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und An-
zeigen bleiben unberührt. 

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die 
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absen-
dung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer 
bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer 
nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen. 

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung 

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift  
seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung 
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 
entsprechend Anwendung. 
 
§ 36 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versiche-
rungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betref-
fend 

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertra-
ges, 

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich des-
sen Beendigung, 

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertra-
ges und während des Versicherungsverhältnisses. 

2. Erklärungen des Versicherers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer 
ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem 
Versicherungsnehmer zu übermitteln. 

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die 
der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung 
oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, 
anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versi-
cherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Be-
schränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge 
grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

 
§ 37 Repräsentanten 

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhal-
ten seiner Repräsentanten zurechnen lassen. 

 
§ 38 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. 

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch be-
gründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis 
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Ent-
scheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit. 

 
§ 39 Gerichtsstand 

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsver-
mittler 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung 
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Er-
mangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei 
dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes 
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zuständigen Gericht geltend machen. 

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer 
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines 
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 

handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für 
den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen 
Gericht geltend machen. 

 
§ 40 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

 

 

 

Klauseln (gelten generell vereinbart) 

 
Besserstellungen gegenüber den GDV-Musterbedingungen 
 
Die Helvetia Versicherungen garantieren, dass der Deckungsum-
fang der dieser Wohngebäudeversicherung zugrunde liegenden 
Allgemeinen Wohngebäude-Versicherungsbedingungen ausschließ-
lich zum Vorteil der Versicherungsnehmer von den durch den Ge-
samtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen 
Bedingungen – Stand 06.2011 - abweichen. 

 

 

Klauseln von Fall zu Fall (gelten nur, wenn im Versicherungsschein/Nachtrag darauf Bezug genommen ist) 

 
7161 Einschluss von Nutzwärmeschäden 

Abweichend von § 2 Nr. 6 d VGB 2012 sind auch die dort bezeichne-
ten Brandschäden versichert. 

 

7260 Weitere Zuleitungsrohre auf dem Grundstück 

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 2 VGB 2012 leistet der Versicherer 
Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende 
frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zuleitungs-
rohren der Wasserversorgung oder an den Rohren der 
Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärme-
pumpen- oder Solarheizungsanlagen, die auf dem Versiche-
rungsgrundstück verlegt sind, aber nicht der Versorgung ver-
sicherter Gebäude oder Anlagen dienen, sofern der Versiche-
rungsnehmer die Gefahr trägt. 

2. Ziffer 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen 
Zwecken dienen. 

3. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je 
Versicherungsfall begrenzt 

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 1 Prozent 
der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles für den Vertrag gel-
tenden Anpassungsfaktor (§ 12 Nr. 2 VGB 2012), 

b) sofern der Neuwert, der Zeitwert oder der Gemeine 
Wert als Versicherungswert vereinbart ist (§ 10 VGB 
2012) auf 1 Prozent der Versicherungssumme. 

 

7261 Zuleitungsrohre außerhalb des Grundstücks 

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 2 VGB 2012 leistet der Versicherer 
Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende 
frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zuleitungs-
rohren der Wasserversorgung oder an den Rohren der 
Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärme-
pumpen- oder Solarheizungsanlagen, die außerhalb des Ver-
sicherungsgrundstücks verlegt sind und der Versorgung versi-
cherter Gebäude oder Anlagen dienen, sofern der Versiche-
rungsnehmer die Gefahr trägt. 

2. Ziffer 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen 
Zwecken dienen. 

3. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je 
Versicherungsfall begrenzt 

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 1 Prozent 
der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im 

Zeitpunkt des Versicherungsfalles für den Vertrag gel-
tenden Anpassungsfaktor (§ 12 Nr. 2 VGB 2012), 

b) sofern der Neuwert, der Zeitwert oder 
der Gemeine Wert als Versicherungswert vereinbart ist 
(§ 10 VGB 2012) auf 1 Prozent der Versicherungs-
summe. 

 

7262 Ableitungsrohre auf dem Grundstück 

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 2 VGB 2012 leistet der Versicherer 
Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende 
frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Ableitungs-
rohren der Wasserversorgung die auf dem Versicherungs-
grundstück verlegt sind und der Entsorgung versicherter Ge-
bäude oder Anlagen dienen, sofern der Versicherungsnehmer 
die Gefahr trägt. 

2. Ziffer 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen 
Zwecken dienen. 

3. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je 
Versicherungsfall begrenzt 

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 1 Prozent der 
Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im Zeit-
punkt des Versicherungsfalles für den Vertrag geltenden 
Anpassungsfaktor (§ 12 Nr. 2 VGB 2012), 

b) sofern der Neuwert, der Zeitwert oder der Gemeine Wert 
als Versicherungswert vereinbart ist (§ 10 VGB 2012) auf 
1 Prozent der Versicherungssumme. 

 

7263 Ableitungsrohre außerhalb des Grundstücks 

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 2 VGB 2012 leistet der Versicherer 
Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende frost-
bedingte und sonstige Bruchschäden an den Ableitungsrohren 
der Wasserversorgung die außerhalb des Versicherungsgrund-
stücks verlegt sind und der Entsorgung versicherter Gebäude 
oder Anlagen dienen, sofern der Versicherungsnehmer die Ge-
fahr trägt. 

2. Ziffer 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen 
Zwecken dienen. 

3. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je 
Versicherungsfall begrenzt 

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 1 Prozent der 
Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im Zeit-
punkt des Versicherungsfalles für den Vertrag geltenden 
Anpassungsfaktor (§ 12 Nr. 2 VGB 2012), 
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b) sofern der Neuwert, der Zeitwert oder der Gemeine Wert 
als Versicherungswert vereinbart ist (§ 10 VGB 2012) auf 
1 Prozent der Versicherungssumme. 

 

7360 Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbe-
schränkungen für Restwerte 

1. Abweichend von § 8 Nr. 2 VGB 2012 sind bei der Anrechnung 
des Wertes wieder verwertbarer Reste versicherter und vom 
Schaden betroffener Sachen behördliche Wiederherstellungs-
beschränkungen zu berücksichtigen. Die Entschädigung ist 
jedoch begrenzt auf den Betrag, der sich vertragsgemäß er-
geben würde, wenn die versicherte und vom Schaden betrof-
fene Sache zerstört worden wäre, gekürzt um den Altmateri-
alwert abzüglich Aufräumungs- und Abbruchkosten. 

2. Die Berücksichtigung von behördlichen Wiederherstellungs-
beschränkungen für Restwerte erfolgt nur, soweit sie auf Ver-
änderungen der öffentlich-rechtlichen Vorschriften (Gesetze 
und Verordnungen) beruhen, die zwischen Errichtung bzw. 
letztmaliger genehmigungspflichtiger Baumassnahme am be-
troffenen Gebäudeteil und dem Versicherungsfall in Kraft ge-
treten sind. Soweit behördliche Auflagen mit Fristsetzung vor 
Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden, werden sie für 
die Restwerte nicht berücksichtigt. 

 

7361 Gebäudebeschädigung durch unbefugte Dritte 

1. In Erweiterung von § 7 Nr. 1 VGB 2012 ersetzt der Versiche-
rer bei Zwei- oder Mehrfamilienhäusern die notwendigen Kos-
ten, die dem Versicherungsnehmer für die Beseitigung von 
Schäden an Türen, Schlössern, Fenstern, Rollläden und 
Schutzgittern, die dem Gemeingebrauch der Hausgemein-
schaft unterliegen, dadurch entstanden sind, dass ein unbe-
fugter Dritter 

a) in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mit-
tels falscher Schlüssel oder anderer Werkzeuge einge-
drungen ist; 

b) versucht, durch eine Handlung gemäß Ziffer a) in ein 
versichertes Gebäude einzudringen. 

2. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je 
Versicherungsfall begrenzt 

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 3 Promille der 
Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im Zeit-
punkt des Versicherungsfalles für den Vertrag geltenden 
Anpassungsfaktor (§ 12 Nr. 2 VGB 2012), 

b) sofern der Neuwert, der Zeitwert oder der Gemeine Wert 
als Versicherungswert vereinbart ist (§ 10 VGB 2012) auf 
3 Promille der Versicherungssumme. 

 
7363 Aufwendungen für die Beseitigung umgestürzter Bäume 

1.  In Erweiterung von § 7 a) VGB 2012 ersetzt der Versicherer die 
notwendigen Kosten für das Entfernen, den Abtransport und die 
Entsorgung  durch Blitzschlag oder Sturm umgestürzter Bäume 
auf dem Versicherungsgrundstück, soweit eine natürliche Re-
generation nicht zu erwarten ist. Bereits abgestorbene Bäume 
sind von der Versicherung ausgeschlossen. 

2.  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten 
Betrag begrenzt. 

 

7761 Selbstbehalt 

Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag 
wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 
Dies gilt nicht für Schadenabwendungs- oder Schadenminderungskos-
ten (§ 31 VGB 2012), die auf Weisung des Versicherers angefallen 
sind. 

 

7860 Führung 

Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenser-
klärungen des Versicherungsnehmers für alle beteiligten Versicherer 
entgegenzunehmen. 

 

7861 Prozeßführung 

Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer die 
gleichen sind, ist folgendes vereinbart: 

1. Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem 
Vertrag seine Ansprüche nur gegen den führenden Versicherer 
und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen. 

2. Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden 
Versicherer rechtskräftig gewordene Entscheidung sowie die 
von diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshän-
gigkeit geschlossenen Vergleiche als auch für sich verbindlich 
an. 

3. Falls der Anteil des führenden Versicherers den für die Zuläs-
sigkeit der Berufung notwendigen Wert des Beschwerdege-
genstandes oder im Falle der Revision den für die Zulässigkeit 
der Revision geltend zu machenden Wert des Beschwerdege-
genstandes nicht erreicht, ist der Versicherungsnehmer berech-
tigt und auf Verlangen des führenden oder eines mitbeteiligten 
Versicherers verpflichtet, die Klage auf einen zweiten, erforder-
lichenfalls auf weitere Versicherer auszudehnen, bis diese 
Summe erreicht ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, 
so gilt Nr. 2 nicht. 

 

Mietausfall-Zusatzdeckung 

1. Der Versicherer leistet Entschädigung für Mietausfall von Wohn-
räumen einschließlich etwaiger fortlaufender Mietnebenkosten, 
wenn trotz Klage, Urteil und Vollstreckung die jeweilige Miete 
nicht beigetrieben werden kann. 

2. Der Mietausfall wird für höchstens 12 Monate ersetzt. 

3. Der Versicherungsnehmer trägt je Versicherungsfall einen 
Selbstbehalt von 20 Prozent des Schadens. 

4. Kein Versicherungsschutz besteht für Wohnungen, die im 
Zeitraum von 6 Monaten vor Beginn dieser Zusatzdeckung nicht 
vermietet waren (außer Leerstand durch Mieterwechsel bis ma-
ximal 1 Monat) oder wenn in diesem Zeitraum bereits Mietrück-
stände bestanden. 

 
Klausel Konditionsdifferenzdeckung 

1. Wenn Konditionsdifferenzdeckung vereinbart ist, gewährt der 
Versicherer Versicherungsschutz auf Grundlage dieses 
Wohngebäudevertrages, wenn und soweit der Versicherungs-
schutz (Deckungserweiterungen und Entschädigungsgrenzen) 
dieses Wohngebäude-Vertrages über einen bereits bei einem 
anderen Versicherer bestehenden Vertrag für dasselbe Risiko 
hinausgehen. Die Konditionsdifferenzdeckung leistet nicht für 
bestehende Versicherungssummendifferenzen zwischen die-
sem und dem anderweitig bestehenden Vertrag. 

 

2. Bedingungsgemäße Schäden bis zu den im Versicherungs-
schein genannten Entschädigungsgrenzen werden erst dann 
gezahlt, wenn die vertraglich vereinbarten und sonstigen Leis-
tungen des anderweitig bestehenden Versicherungsvertrages 
aufgebraucht worden sind. Maßgeblich für die vertraglich ver-
einbarten Leistungen aus der anderweitig bestehenden 
Wohngebäude-Versicherung ist mindestens der Umfang des 
Versicherungsschutzes des anderen Vertrages, der zum Zeit-
punkt der Antragstellung der Konditionsdifferenzdeckung be-
standen hat.  

 

3. Keine Leistungen aus der Konditionsdifferenzdeckung werden 
erbracht, wenn 
- zum Zeitpunkt der Antragstellung der Konditionsdiffe-

renzdeckung keine anderweitige Wohngebäude-
Versicherung bestanden hat; 

- die Leistung des anderen Versicherers infolge eines 
Vergleiches nicht zum vollen Ersatz des Schadens 
führt; 

- aufgrund fehlender Nachweise über die Schadenhöhe 
durch den anderen Versicherer lediglich eine pauschale 
Entschädigung erbracht wird; 

- der andere Versicherer rechtswirksam vom Vertrag zu-
rücktritt oder ihn anficht.  

- Ist der andere Versicherer infolge Nichtzahlung der 
Prämie, Obliegenheitsverletzung oder arglistiger Täu-
schung ganz oder teilweise leistungsfrei geworden, so 
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wird dadurch keine Erweiterung des Leistungsumfangs 
der Konditionsdifferenzdeckung bewirkt. Leistungen aus 
der Konditionsdifferenzdeckung werden dann nur inso-
weit erbracht, wie sie entstanden wären, wenn keiner 
der vorgenannten Gründe für den Wegfall oder die Re-
duzierung der Leistung des anderen Versicherers vor-
gelegen hätte. 

 
4. Der Anspruch des Versicherungsnehmers aus diesem Wohn-

gebäudevertrag auf Zahlung einer Entschädigung ermäßigt 
sich in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträ-
gen insgesamt nicht höher sein darf, als die zu zahlende Ent-

schädigung bei alleiniger Deckung aus dem Wohngebäude-
vertrag. Selbstbeteiligungen des anderen Vertrages werden 
nicht ersetzt. 

 

5. Der vorliegende Wohngebäudevertrag wird zu dem im Versi-
cherungsschein genannten Termin durch den Wegfall der 
Konditionsdifferenzdeckung auf den vollen Versicherungs-
schutz und die hierfür vereinbarte Prämie umgestellt. Endet 
der anderweitig bestehende Wohngebäudevertrag vor diesem 
Termin, ist dies dem Versicherer unverzüglich mitzuteilen. 

 

 

 

 

 

Basisschutz (gilt nur, wenn im Versicherungsschein/Nachtrag darauf Bezug genommen ist) 

 

7161 Einschluss von Nutzwärmeschäden 

Abweichend von § 2 Nr. 6 d VGB 2012 sind auch die dort bezeichne-
ten Brandschäden versichert. 
 
Überspannungsschäden durch Blitz 

Überspannungsschäden durch Blitz nach § 2 Nr. 4 VGB 2012 sind 
mitversichert. Im Versicherungsfall wird ein Selbstbehalt von        
500 Euro abgezogen. 
 
Einschluss von Verpuffungsschäden 

Abweichend von § 2 Nr. 1 d VGB 2012 wird auch Ersatz geleistet für 
Verpuffungsschäden an versicherten Sachen. Verpuffung ist die Um-
setzung von Gasen, Dämpfen und Stäuben mit nur geringer Ge-
schwindigkeit und Druckwirkung. 
 
7264 Weiteres Zubehör und weitere Grundstücksbestandteile 

1. In Erweiterung von § 5 Nr. 1 VGB 2012 sind Gartenhäuser, 
Grundstückseinfriedungen (auch Hecken), Hof- und Gehweg-
befestigungen, Hundehütten, Masten (ausgenommen Funk-
masten) und Freileitungen sowie Wege- und Gartenbeleuch-
tungen auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Grund-
stück mitversichert. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.000 Euro 
begrenzt. 

 
7362 Kosten für die Dekontamination von Erdreich 

1. In Erweiterung von § 7 Nr. 1 VGB 2012 ersetzt der Versicherer 
die notwendigen Kosten, die dem Versicherungsnehmer auf-
grund behördlicher Anordnungen infolge eines Versicherungs-
falles entstehen, um 

a) Erdreich des Versicherungsgrundstücks zu untersuchen 
oder zu dekontaminieren oder auszutauschen, 

b) den Aushub in die nächstgelegene, geeignete Deponie 
zu transportieren und dort abzulagern oder zu vernichten, 

c) insoweit den Zustand des im Versicherungsscheins be-
zeichneten Grundstücks vor Eintritt des Versicherungsfal-
les wiederherzustellen. 

2. Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern die 
behördlichen Anordnungen 

a) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen 
sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassen wa-
ren und 

b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge ei-
nes Versicherungsfalles entstanden ist; 

c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versiche-
rungsfalles ergangen sind und dem Versicherer ohne 
Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Mo-
naten seit Kenntnis der Anordnung gemeldet wurden. 

3. Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamina-
tion des Erdreiches erhöht, so werden nur die Aufwendungen 
ersetzt, die den für die Beseitigung der bestehenden Kontami-
nation erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rück-
sicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Versiche-
rungsfall aufgewendet worden wäre. Die hiernach nicht zu er-

setzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachverständige 
festgestellt. 

4. Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen 
oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des Versicherungs-
nehmers einschließlich der sogenannten Einliefererhaftung 
werden nicht ersetzt. 

5. Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten ge-
mäß § 7 Nr. 1 a) VGB 2012. 

6. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je 
Versicherungsfall begrenzt auf 2.000 Euro. 

7. Die vereinbarte Entschädigungsgrenze gemäß Nr. 6 ist zugleich 
auch die Jahreshöchstentschädigung. Alle Schäden, die im lau-
fenden Versicherungsjahr entstehen, fallen insgesamt unter die 
Jahreshöchstentschädigung. Aufwendungen, die der Versiche-
rungsnehmer zur Abwicklung oder Minderung des Schadens 
macht, werden nur insoweit ersetzt, als sie mit der Entschädi-
gung zusammen die Jahreshöchstentschädigung nicht über-
steigen, es sei denn, dass sie auf einer Weisung des Versiche-
rers beruhen. 

 
7363 Aufwendungen für die Beseitigung umgestürzter Bäume 

1. In Erweiterung von § 7 a) VGB 2012 ersetzt der Versicherer die 
notwendigen Kosten für das Entfernen, den Abtransport und die 
Entsorgung  durch Blitzschlag oder Sturm umgestürzter Bäume 
auf dem Versicherungsgrundstück, soweit eine natürliche Re-
generation nicht zu erwarten ist. Bereits abgestorbene Bäume 
sind von der Versicherung ausgeschlossen. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.000 Euro 
begrenzt. 

 
Provisorische Maßnahmen 

1. In Erweiterung von § 7 VGB 2012 ersetzt der Versicherer provi-
sorische Reparaturkosten, wenn zum Schutz versicherter Sa-
chen nach einem Versicherungsfall bis zur Wiederherstellung 
der endgültigen Schutz- und Sicherungseinrichtungen Öffnun-
gen vorläufig verschlossen werden müssen (z. B. Notverscha-
lungen, Notverglasungen) oder versicherte Sachen beschädigt 
wurden und eine endgültige Reparatur noch nicht möglich ist. 

2. Die Kosten werden nur ersetzt, soweit keine oder keine ausrei-
chende Entschädigung über eine Hausratversicherung erlangt 
werden kann (Subsidiärdeckung). 

 
Feuer-Rohbauversicherung 

Das Gebäude ist bis zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt, längstens aber bis zur Bezugsfertigkeit, prämienfrei versi-
chert. Die Bezugsfertigkeit vor diesem Zeitpunkt ist dem Versicherer 
anzuzeigen.  

Versichert sind das Gebäude und die zu seiner Errichtung notwendi-
gen, auf dem Baugrundstück befindlichen Baustoffe 

 

 



 

VW-1207, Stand 01.07.2012 Seite 18 von 29 

 

Komfortschutz (gilt nur, wenn im Versicherungsschein/Nachtrag darauf Bezug genommen ist) 

 
Der Komfortschutz beinhaltet die nachfolgend genannten Einschlüsse mit den jeweiligen Entschädigungsgrenzen. Zusätzlich ist die Entschädi-
gung für den Komfortschutz insgesamt auf die Höhe der Gebäude-Versicherungssumme begrenzt. 
 

7161 Einschluss von Nutzwärmeschäden 

Abweichend von § 2 Nr. 6 d VGB 2012 sind auch die dort bezeich-
neten Brandschäden versichert. 

 
Überspannungsschäden durch Blitz 

Überspannungsschäden durch Blitz nach § 2 Nr. 4 VGB 2012 sind 
mitversichert. Auf die Anrechnung des Selbstbehaltes gemäß § 2 Nr. 
7 VGB 2012 wird verzichtet. 

 
7165 Fahrzeuganprall 

1. In Erweiterung von § 1 Nr. 1 a) VGB 2012 leistet der Versiche-
rer Entschädigung für versicherte Sachen, die durch Fahr-
zeuganprall zerstört oder beschädigt werden oder infolge ei-
nes solchen Ereignisses abhanden kommen. 

2. Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung von Gebäu-
den durch Straßenfahrzeuge, die nicht vom Versicherungs-
nehmer bzw. von Bewohnern und Besuchern des Gebäudes 
gelenkt wurden, oder Schienenfahrzeuge. 

3. Für Schäden an Zäunen ist die Entschädigung je Versiche-
rungsfall auf 500 Euro begrenzt 

4. Nicht versichert sind Schäden an Fahrzeugen, Straßen und 
Wegen. 

 

7169 Schäden durch radioaktive Isotope 

Eingeschlossen sind Schäden an versicherten Sachen, die als Folge 
eines unter die Versicherung fallenden Schadenereignisses durch 
auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, betriebs-
bedingt vorhandene oder verwendete radioaktive Isotope entstehen, 
insbesondere Schäden durch Kontamination und Aktivierung. Dies 
gilt nicht für radioaktive Isotope von Kernreaktoren. 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf           
50.000 Euro. 

 

7363 Aufwendungen für die Beseitigung umgestürzter Bäume 

1. In Erweiterung von § 7 a) VGB 2012 ersetzt der Versicherer 
die notwendigen Kosten für das Entfernen, den Abtransport 
und die Entsorgung durch Blitzschlag oder Sturm umgestürz-
ter Bäume auf dem Versicherungsgrundstück, soweit eine na-
türliche Regeneration nicht zu erwarten ist. Bereits abgestor-
bene Bäume sind von der Versicherung ausgeschlossen. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000 Euro 
begrenzt. 

 
Tierbissschäden an elektrischen Anlagen, Dämmungen und 
Unterspannbahnen 

1. In Erweiterung zu § 1 a) VGB 2012 ersetzt der Versicherer 
auch Schäden an elektrischen Leitungen und elektrischen An-
lagen innerhalb von versicherten Gebäuden sowie Schäden 
an Dämmungen und Unterspannbahnen von Dächern, die 
unmittelbar durch den Biss wildlebender Tiere entstehen. 

2. Folgeschäden aller Art, z. B. durch Fehlen elektrischer Span-
nung, fallen nicht unter den Versicherungsschutz. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000 Euro 
begrenzt. 

 

Einschluss von Verpuffungsschäden 

Abweichend von § 2 Nr. 1 d VGB 2012 wird auch Ersatz geleistet für 
Verpuffungsschäden an versicherten Sachen. Verpuffung ist die 
Umsetzung von Gasen, Dämpfen und Stäuben mit nur geringer 
Geschwindigkeit und Druckwirkung. 

 

Induktionsschäden 

1. In Erweiterung von § 2 Nr. 1 VGB 2012 ersetzt der Versiche-
rer auch Induktionsschäden an versicherten Sachen. 

2 Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt 

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 100 Prozent 
der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles für den Vertrag gel-
tenden Anpassungsfaktor (§ 12 Nr. 2 VGB 2012), 

b) sofern der Neuwert, der Zeitwert oder der Gemeine 
Wert als Versicherungswert vereinbart ist (§ 10 VGB 
2012) auf 100 Prozent der Versicherungssumme. 

 

Seng- und Schmorschäden 

1. In Erweiterung von § 2 Nr. 6 b) VGB 2012 sind auch Seng- 
und Schmorschäden versichert. Seng- oder Schmorschäden 
sind Schäden die dadurch entstehen, dass versicherte Sa-
chen einer Feuer- oder einer Hitzequelle ausgesetzt waren, 
ohne dass es an der beschädigten Stelle tatsächlich gebrannt 
hat. Nicht versichert sind Schäden, die an elektrischen Ein-
richtungen und Geräten durch die Wirkung des elektrischen 
Stromes entstehen. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000 Euro 
begrenzt. 

 
Schäden durch Rauch und Ruß 

1. In Erweiterung von § 2 Nr. 1 VGB 2012 sind Rauchschäden 
mitversichert. Als Rauchschaden gilt jede unmittelbare Zerstö-
rung oder Beschädigung versicherter Sachen durch Rauch, 
der plötzlich bestimmungswidrig aus den auf dem Versiche-
rungsgrundstück befindlichen Feuerungs-, Heizungs-, Koch- 
oder Trockenanlagen austritt. Die Versicherung erstreckt sich 
nicht auf Schäden, die durch die dauernde Einwirkung des 
Rauches entstehen. 

2. Russschäden sind Rauchschäden gleichgestellt. 

 

Blindgängerschäden 

Mitversichert sind Explosionsschäden durch Kampfmittel aus been-
deten Kriegen. 

 

Unbemannte Flugkörper 
Abweichend von § 2 Nr. 1 e) VGB 2012 leistet der Versicherer Ent-
schädigung auch für Schäden durch Anprall oder Absturz eines 
unbemannten Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung. 

 

Schäden durch Überschallknall 

Versichert sind auch Schäden durch Überschallknall. Als Schaden 
durch Überschallknall gilt jede unmittelbare Zerstörung oder Be-
schädigung versicherter Sachen, die direkt auf der durch den Über-
schallknall eines Flugzeuges entstehenden Druckwelle beruhen. 

 

Gebäudeschäden bei Fehlalarm von Rauch-/Gasmeldern 

1. Sofern ein vom Verband der Sachversicherer (VdS) anerkann-
ter Rauch-/Gasmelder gemäß den anerkannten Regeln der 
Technik eingebaut wurde, gilt: 

Veranlasst der Alarm eines Rauch-/Gasmelders Polizei oder 
Feuerwehr, sich gewaltsam Zugang zu einer Wohnung zu 
verschaffen, so sind die Kosten für die Beseitigung der Auf-
bruchschäden auch dann versichert, wenn der Alarm durch 
eine Fehlfunktion des Rauch-/Gasmelders ausgelöst wurde. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000 Euro 
begrenzt. 



 

VW-1207, Stand 01.07.2012 Seite 19 von 29 

Wiederbepflanzung von Gärten 

1. Versichert sind Schäden an gärtnerischen Anlagen auf dem 
Versicherungsgrundstück, die durch ein ersatzpflichtiges Feu-
erereignis am versicherten Gebäude so beschädigt wurden, 
dass eine natürliche Regeneration nicht zu erwarten ist. Er-
setzt wird die Beseitigung von Schäden an den gärtnerischen 
Anlagen bzw. die Neuanpflanzung von Jungpflanzen. 

2. Bereits abgestorbene Bepflanzungen sind vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000 Euro 
begrenzt. 

 

Feuerlöschkosten 

1. In Erweiterung von § 7 VGB 2012 leistet der Versicherer auch 
Ersatz für die Löschmittel, das Wiederauffüllen der Feuer-
löscheinrichtungen und sonstige Aufwendungen, die der Ver-
sicherungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten halten 
durfte. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 Euro 
begrenzt. 

 

Feuer-Rohbauversicherung 

Das Gebäude ist bis zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt, längstens aber bis zur Bezugsfertigkeit, prämienfrei versi-
chert. Die Bezugsfertigkeit vor diesem Zeitpunkt ist dem Versicherer 
anzuzeigen.  

Versichert sind das Gebäude und die zu seiner Errichtung notwendi-
gen, auf dem Baugrundstück befindlichen Baustoffe. 

 

7166 Regenfallrohre innerhalb des Gebäudes 

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 4 a) aa) VGB 2012 gelten Nässe-
schäden als versichert, die durch Leitungswasser entstehen, 
welches aus innerhalb des Gebäudes verlaufenden Regenfall-
rohren bestimmungswidrig ausgetreten ist.  

2. In Erweiterung von § 3 Nr. 1 a) VGB 2012 sind frostbedingte 
und sonstige Bruchschäden an im Gebäude verlaufenden Re-
genfallrohren versichert. 

 

7167 Kosten für die Beseitigung von Rohrverstopfungen 

In Erweiterung von § 3 VGB 2012 sind die notwendigen Kosten für 
die Beseitigung von Verstopfungen von Ableitungsrohren innerhalb 
versicherter Gebäude sowie auf dem Versicherungsgrundstück 
mitversichert.  

 

7260 Weitere Zuleitungsrohre auf dem Grundstück 

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 2 VGB 2012 leistet der Versicherer 
Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende 
frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zuleitungs-
rohren der Wasserversorgung oder an den Rohren der 
Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärme-
pumpen- oder Solarheizungsanlagen, die auf dem Versiche-
rungsgrundstück verlegt sind, aber nicht der Versorgung ver-
sicherter Gebäude oder Anlagen dienen, sofern der Versiche-
rungsnehmer die Gefahr trägt. 

2. Ziffer 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen 
Zwecken dienen. 

3. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je 
Versicherungsfall begrenzt 

c) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 5 Prozent 
der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles für den Vertrag gel-
tenden Anpassungsfaktor (§ 12 Nr. 2 VGB 2012), 

d) sofern der Neuwert, der Zeitwert oder der Gemeine 
Wert als Versicherungswert vereinbart ist (§ 10 VGB 
2012) auf 5 Prozent der Versicherungssumme. 

 

7261 Zuleitungsrohre außerhalb des Grundstücks 

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 2 VGB 2012 leistet der Versicherer 
Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende 
frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zuleitungs-
rohren der Wasserversorgung oder an den Rohren der 
Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärme-
pumpen- oder Solarheizungsanlagen, die außerhalb des Ver-
sicherungsgrundstücks verlegt sind und der Versorgung versi-
cherter Gebäude oder Anlagen dienen, sofern der Versiche-
rungsnehmer die Gefahr trägt. 

2. Ziffer 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen 
Zwecken dienen. 

3. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je 
Versicherungsfall begrenzt 

c) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 5 Prozent 
der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles für den Vertrag gel-
tenden Anpassungsfaktor (§ 12 Nr. 2 VGB 2012), 

d) sofern der Neuwert, der Zeitwert oder der Gemeine 
Wert als Versicherungswert vereinbart ist (§ 10 VGB 
2012) auf 5 Prozent der Versicherungssumme. 

 

7262 Ableitungsrohre auf dem Grundstück 

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 2 VGB 2012 leistet der Versicherer 
Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende 
frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Ableitungs-
rohren der Wasserversorgung die auf dem Versicherungs-
grundstück verlegt sind und der Entsorgung versicherter Ge-
bäude oder Anlagen dienen, sofern der Versicherungsnehmer 
die Gefahr trägt. 

2. Ziffer 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen 
Zwecken dienen. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf   
2.500 Euro für Gebäude, die zum Zeitpunkt des Schadens 
höchstens 5 Jahre alt sind (ab dem Tag der Bezugsfertigkeit), 
sowie auf 1.000  Euro für ältere Gebäude. 

 

7263 Ableitungsrohre außerhalb des Grundstücks 

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 2 VGB 2012 leistet der Versicherer 
Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende 
frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Ableitungs-
rohren der Wasserversorgung die außerhalb des Versiche-
rungsgrundstücks verlegt sind und der Entsorgung versicher-
ter Gebäude oder Anlagen dienen, sofern der Versicherungs-
nehmer die Gefahr trägt. 

2. Ziffer 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen 
Zwecken dienen. 

3. Dieser Versicherungsschutz für Ableitungsrohre außerhalb 
des Grundstücks gilt nur für Gebäude, die zum Zeitpunkt des 
Schadens höchstens 5 Jahre alt sind (ab dem Tag der Be-
zugsfertigkeit). Die Entschädigung ist je Versicherungsfall be-
grenzt auf 2.500 Euro. 

 

7264 Weiteres Zubehör und weitere Grundstücksbestandteile 

1. In Erweiterung von § 5 Nr. 1 VGB 2012 sind Gartenhäuser, 
Grundstückseinfriedungen (auch Hecken), Hof- und Gehweg-
befestigungen, Hundehütten, Masten (ausgenommen Funk-
masten) und Freileitungen sowie Wege- und Gartenbeleuch-
tungen auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Grund-
stück mitversichert. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000 Euro 
begrenzt. 

 
7265 Armaturen 

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 1 b) VGB 2012 ersetzt der Versi-
cherer auch sonstige Bruchschäden an Armaturen (z. B. Was-
ser- und Absperrhähne, Ventile, Wassermesser, Geruchsver-
schlüsse). Ausgeschlossen sind Bruchschäden an bereits de-
fekten Armaturen. 
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2. Weiterhin ersetzt der Versicherer die Kosten für den Aus-
tausch der zuvor genannten Armaturen, soweit dieser Aus-
tausch infolge eines Versicherungsfalles gemäß § 3 Nr. 1 a) 
VGB 2012 im Bereich der Rohrbruchstelle notwendig ist. 

 
7364 Wasser- und Gasverlust 

1. In Erweiterung von § 7 VGB 2012 ersetzt der Versicherer bei 
einem versicherten Rohrbruch auch den dadurch entstande-
nen Mehrverbrauch von Frischwasser (auch Abwasser) oder 
Gas, den das Wasser- oder Gasversorgungsunternehmen in 
Rechnung stellt. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 Euro 
begrenzt. 

 
Waschmaschinen- und Spülmaschinenschläuche 

In Erweiterung von § 3 Nr. 1 b) aa) VGB 2012 sind Bruchschäden an 
Waschmaschinen- und Spülmaschinenschläuchen mitversichert, 
soweit durch den Schaden ein ersatzpflichtiger Leitungswasser-
schaden entstanden ist. 

 
Nässeschäden durch Dekoelemente 

In Erweiterung von § 3 Nr. 3 VGB 2012 gilt als Leitungswasser auch 
Wasser, das bestimmungswidrig aus Dekoelementen (z. B. Zimmer-
brunnen und Wassersäulen) ausgetreten ist. 

 

Fußbodenheizung, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungs-
anlagen 

Versichert sind auch Schäden durch Austritt von Wasser aus Fuß-
bodenheizungen sowie Austritt von wärmetragenden Flüssigkeiten 
aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen gemäß § 3 
VGB 2012. 

 

Bruchschäden an Gasleitungen 

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 1 a und Nr. 2 VGB 2012 sind 
Bruchschäden an fest auf dem Versicherungsgrundstück ver-
legten Gasleitungen versichert, die der Versorgung versicher-
ter Gebäude oder Anlagen dienen. 

2. Ziffer 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen 
Zwecken dienen. 

 

7360 Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbe-
schränkungen für Restwerte 

1. Abweichend von § 8 Nr. 2 VGB 2012 sind bei der Anrechnung 
des Wertes wieder verwertbarer Reste versicherter und vom 
Schaden betroffener Sachen behördliche Wiederherstellungs-
beschränkungen zu berücksichtigen. Die Entschädigung ist 
jedoch begrenzt auf den Betrag, der sich vertragsgemäß er-
geben würde, wenn die versicherte und vom Schaden betrof-
fene Sache zerstört worden wäre, gekürzt um den Altmateri-
alwert abzüglich Aufräumungs- und Abbruchkosten. 

2. Die Berücksichtigung von behördlichen Wiederherstellungs-
beschränkungen für Restwerte erfolgt nur, soweit sie auf Ver-
änderungen der öffentlich-rechtlichen Vorschriften (Gesetze 
und Verordnungen) beruhen, die zwischen Errichtung bzw. 
letztmaliger genehmigungspflichtiger Baumassnahme am be-
troffenen Gebäudeteil und dem Versicherungsfall in Kraft ge-
treten sind. Soweit behördliche Auflagen mit Fristsetzung vor 
Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden, werden sie für 
die Restwerte nicht berücksichtigt. 

 

7361 Gebäudebeschädigung durch unbefugte Dritte 

1. In Erweiterung von § 7 Nr. 1 VGB 2012 ersetzt der Versiche-
rer bei Zwei- oder Mehrfamilienhäusern die notwendigen Kos-
ten, die dem Versicherungsnehmer für die Beseitigung von 
Schäden an Türen, Schlössern, Fenstern, Rollläden und 
Schutzgittern, die dem Gemeingebrauch der Hausgemein-
schaft unterliegen, dadurch entstanden sind, dass ein unbe-
fugter Dritter 

c) in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mit-
tels falscher Schlüssel oder anderer Werkzeuge einge-
drungen ist; 

d) versucht, durch eine Handlung gemäß Ziffer a) in ein 
versichertes Gebäude einzudringen. 

 

7362 Kosten für die Dekontamination von Erdreich 

1. In Erweiterung von § 7 Nr. 1 VGB 2012 ersetzt der Versiche-
rer die notwendigen Kosten, die dem Versicherungsnehmer 
aufgrund behördlicher Anordnungen infolge eines Versiche-
rungsfalles entstehen, um 

d) Erdreich des Versicherungsgrundstücks zu untersuchen 
oder zu dekontaminieren oder auszutauschen, 

e) den Aushub in die nächstgelegene, geeignete Deponie 
zu transportieren und dort abzulagern oder zu vernich-
ten, 

f) insoweit den Zustand des im Versicherungsscheins be-
zeichneten Grundstücks vor Eintritt des Versicherungs-
falles wiederherzustellen. 

2. Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern 
die behördlichen Anordnungen 

d) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen 
sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassen 
waren und 

e) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge 
eines Versicherungsfalles entstanden ist; 

f) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versiche-
rungsfalles ergangen sind und dem Versicherer ohne 
Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei 
Monaten seit Kenntnis der Anordnung gemeldet wur-
den. 

3. Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontami-
nation des Erdreiches erhöht, so werden nur die Aufwendun-
gen ersetzt, die den für die Beseitigung der bestehenden Kon-
tamination erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne 
Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Versi-
cherungsfall aufgewendet worden wäre. Die hiernach nicht zu 
ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachverstän-
dige festgestellt. 

4. Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen 
oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des Versicherungs-
nehmers einschließlich der so genannten Einliefererhaftung 
werden nicht ersetzt. 

5. Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten 
gemäß § 7 Nr. 1 a) VGB 2012. 

6. Die Entschädigung ist, soweit nichts anderes vereinbart ist, je 
Versicherungsfall begrenzt 

a) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 100 Prozent 
der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles für den Vertrag gel-
tenden Anpassungsfaktor (§ 12 Nr. 2 VGB 2012), 

b) sofern der Neuwert, der Zeitwert oder der Gemeine 
Wert als Versicherungswert vereinbart ist (§ 10 VGB 
2012) auf 100 Prozent der Versicherungssumme. 

7. Die vereinbarte Entschädigungsgrenze gemäß Nr. 6 ist 
zugleich auch die Jahreshöchstentschädigung. Alle Schäden, 
die im laufenden Versicherungsjahr entstehen, fallen insge-
samt unter die Jahreshöchstentschädigung. Aufwendungen, 
die der Versicherungsnehmer zur Abwicklung oder Minderung 
des Schadens macht, werden nur insoweit ersetzt, als sie mit 
der Entschädigung zusammen die Jahreshöchstentschädi-
gung nicht übersteigen, es sei denn, dass sie auf einer Wei-
sung des Versicherers beruhen. 

 

7365 Sachverständigenkosten 

Soweit der entschädigungspflichtige Schaden 20.000 Euro oder 
mehr beträgt, ersetzt der Versicherer 80 Prozent der durch den 
Versicherungsnehmer gemäß § 15 Nr. 6 VGB 2012 zu tragenden 
Kosten des Sachverständigenverfahrens. 
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7366 Böswillige Beschädigungen und Graffiti 

1. Schäden durch böswillige Beschädigungen (Vandalismus) 
sind mitversichert. Als böswillige Beschädigung gilt jede vor-
sätzliche unmittelbare Beschädigung und Zerstörung von ver-
sicherten Sachen (§ 5 VGB 2012). 

2. Versichert sind auch die notwendigen Kosten für die Beseiti-
gung von Schäden durch Graffiti (Verunstaltung durch Farben 
und Lacke), die durch unbefugte Dritte an Außenseiten von 
versicherten Sachen im Sinne von § 5 VGB 2012 verursacht 
werden. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall und Versicherungs-
jahr auf 2.500 Euro begrenzt. 

4. Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete 
Betrag wird je Versicherungsfall um einen Selbstbehalt von 
300 Euro gekürzt. 

5. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden dem 
Versicherer und der Polizei unverzüglich anzuzeigen. Verletzt 
der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so ist der Ver-
sicherer nach Maßgabe der in § 26 Nr. 1 b) und Nr. 3 VGB 
2012 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berech-
tigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

6. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhal-
tung einer Frist von drei Monaten zum Ende des laufenden 
Versicherungsjahres durch schriftliche Erklärung verlangen, 
dass dieser Versicherungsschutz für böswillige Beschädigun-
gen und Graffiti mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres 
entfällt. 

Macht der Versicherer von diesem Recht Gebrauch, so kann 
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum Ende des 
laufenden Versicherungsjahres kündigen. 

 

Rückreise aus dem Urlaub 

1. Der Versicherer ersetzt Fahrtmehrkosten, wenn der Versiche-
rungsnehmer wegen eines erheblichen Versicherungsfalles 
vorzeitig seine Urlaubsreise abbricht und an den Schadenort 
reist. 

2. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000 Euro 
begrenzt. 

3. Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden vor-
aussichtlich 5.000 Euro übersteigt und die Anwesenheit des 
Versicherungsnehmers am Schadenort notwendig macht. 

4. Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit des 
Versicherungsnehmers vom Versicherungsort von mindestens 
4 Tagen bis zu einer Dauer von höchstens 6 Wochen. 

5. Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reisemittel 
ersetzt, entsprechend dem benutzten Urlaubsreisemittel und 
der Dringlichkeit der Reise an den Schadenort. 

6. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor Antritt der Reise 
an den Schadenort bei dem Versicherer Weisungen einzuho-
len, soweit es die Umstände gestatten. 

 

Hotelkosten 

1. In Erweiterung von § 7 VGB 2012 sind die infolge eines Versi-
cherungsfalles notwendigen Kosten für Hotel oder ähnliche 
Unterbringung ohne Nebenkosten (z. B. Frühstück, Telefon) 
versichert, wenn die eigengenutzte Wohnung des Versiche-
rungsnehmers unbewohnbar wurde und ihm auch die Be-
schränkung auf einen etwa bewohnbaren Teil nicht zumutbar 
ist. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem 
die Wohnung des Versicherungsnehmers wieder bewohnbar 
ist, längstens für die Dauer von 200 Tagen. Die Entschädi-
gung pro Tag beträgt mindestens 25 Euro und höchstens 100 
Euro. 

2. Die Kosten werden nur ersetzt, soweit keine oder keine aus-
reichende Entschädigung über eine Hausratversicherung er-
langt werden kann (Subsidiärdeckung).   
Entschädigungen gemäß § 9 VGB 2012 (Mietausfall, Miet-
wert) werden angerechnet.   
Für Ferienhäuser gilt die Deckung für Hotelkosten nicht. 

Innere Unruhen, Streik oder Aussperrung 

1. Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die unmittelbar durch Gewalthandlungen im Zusammenhang 
mit Inneren Unruhen, Streik oder Aussperrung zerstört oder 
beschädigt werden.  

 Eingeschlossen sind unmittelbare Schäden durch Wegnahme 
bei Plünderungen in unmittelbarem Zusammenhang mit Inne-
ren Unruhen. 

2. Innere Unruhen liegen vor, wenn zahlenmäßig nicht unerheb-
liche Teile des Volkes in einer die öffentliche Ruhe und Ord-
nung störenden Weise in Bewegung geraten und Gewalttätig-
keiten gegen Personen und Sachen verüben. 

3. Streik ist die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein 
bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer verhält-
nismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern. 

4. Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete plan-
mäßige Ausschließung einer verhältnismäßig großen Zahl von 
Arbeitnehmern. 

5. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhal-
tung einer Frist von drei Monaten die Versicherung von Inne-
ren Unruhen, Streik oder Aussperrung in Schriftform kündi-
gen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestim-
men, dass seine Kündigung erst zum Schluss des laufenden 
Versicherungsjahres wirksam wird. 
Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer 
die Wohngebäudeversicherung innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeit-
punkt kündigen. 

 

Grobe Fahrlässigkeit 
1. In Erweiterung von § 34 Nr. 1 b) VGB 2012 wird auf den 

Einwand der groben Fahrlässigkeit und auf eine Leistungskür-
zung verzichtet. 

2. Nr. 1 gilt jedoch nicht bei Verletzungen von Sicherheitsvor-
schriften und anderen Obliegenheitsverletzungen. Hier gelten 
insbesondere die Bestimmungen der §§ 16 und 17 VGB 2012 
in Verbindung mit §§ 26 und 27 VGB 2012. 

 

Aufräum- und Abbruch-, Bewegungs- und Schutzkosten 

In Abänderung von § 7 VGB 2012 ist die Entschädigungsgrenze für 
versicherte Aufräum- und Abbruchkosten sowie Bewegungs- und 
Schutzkosten auf 100 Prozent erhöht. 

 

Mehrkosten 

In Abänderung des § 8 VGB 2012 ist die Entschädigungsgrenze für 
versicherte Mehrkosten auf 100 Prozent erhöht. 

 

Mietausfall, Mietwert von Wohnräumen 

In Abänderung des § 9 Nr. 2 a) VGB 2012 werden Mietausfall oder 
Mietwert von Wohnräumen bis höchstens 24 Monate ersetzt. 

 

Mietausfall, Mietwert von gewerblich genutzten Räumen 

Gemäß § 9 Nr. 3 VGB 2012 werden Mietausfall oder Mietwert von 
gewerblich genutzten Räumen bis höchstens 24 Monate ersetzt. 

 

Mietausfall bei Auszug des Mieters oder unterbliebener Vermie-
tung 

In Erweiterung zu § 9 VGB 2012 gilt: 

1. Haftzeit bei Auszug des Mieters infolge des Schadens 

Endet das Mietverhältnis infolge des Schadens und sind die 
Räume trotz Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorg-
falt zum Zeitpunkt der Wiederherstellung nicht zu vermieten, 
wird der Mietverlust bis zur Neuvermietung über diesen Zeit-
punkt hinaus für die Dauer von 6  Monaten ersetzt, höchstens 
jedoch bis zum Ablauf der Haftzeit. 

2. Haftzeit bei Nachweis der unterbliebenen Vermietung infolge 
des Schadens 

War das Gebäude zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls 
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nicht vermietet und weist der Versicherungsnehmer die Ver-
mietung zu einem in der Haftzeit liegenden Termin nach, wird 
der ab diesem Zeitpunkt entstandene Mietausfall bis zum Ab-
lauf der Haftzeit gezahlt. 

 

Provisorische Maßnahmen 

1. In Erweiterung von § 7 VGB 2012 ersetzt der Versicherer proviso-
rische Reparaturkosten, wenn zum Schutz versicherter Sachen nach 
einem Versicherungsfall bis zur Wiederherstellung der endgültigen 
Schutz- und Sicherungseinrichtungen Öffnungen vorläufig ver-
schlossen werden müssen (z. B. Notverschalungen, Notverglasun-
gen) oder versicherte Sachen beschädigt wurden und eine endgülti-
ge Reparatur noch nicht möglich ist. 
2. Die Kosten werden nur ersetzt, soweit keine oder keine ausrei-
chende Entschädigung über eine Hausratversicherung erlangt wer-
den kann (Subsidiärdeckung). 

 

Externe Transport- und Lagerkosten 

Der Versicherer ersetzt externe Transport- und Lagerkosten, wenn 
auf Grund eines versicherten Schadens das versicherte Gebäude 
unbewohnbar wurde und versicherte Sachen vom Versicherungs-
grundstück entfernt und für die Dauer der Wiederherstellung des 
versicherten Gebäudes extern gelagert werden müssen. Die Lager-
kosten werden so lange übernommen, bis die Lagerung wieder im 
Gebäude möglich ist, längstens jedoch für 12 Monate. 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10.000 Euro be-
grenzt. 

 

Prämienbefreiung bei Arbeitslosigkeit für selbst bewohntes 
EFH 

Dieser Vertrag wird für die Dauer der Arbeitslosigkeit, jedoch nicht 
länger als 12 Monate, prämienfrei gestellt, wenn die nachfolgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: 
1. Voraussetzungen für die Prämienbefreiung 

1.1 Zum Zeitpunkt des Versicherungsbeginns hat der Versiche-
rungsnehmer das 50. Lebensjahr noch nicht erreicht. 

1.2 Bei Eintritt der Arbeitslosigkeit hat der Versicherungsnehmer 
das 60. Lebensjahr noch nicht erreicht. 

1.3 Bis zum Eintritt der Arbeitslosigkeit befand sich der Versiche-
rungsnehmer in einem Arbeitsverhältnis, das 

- unbefristet und ungekündigt war, 

- dem deutschen Arbeitsrecht und der Beitragspflicht zur Bun-
desanstalt für Arbeit unterlag, 

- seit mindestens 24 Monaten ohne Unterbrechung beim glei-
chen Arbeitgeber bestand, 

- während der letzten 24 Monate eine wöchentliche Arbeits-
zeit von mindestens 30 Stunden hatte. 

1.4 Ein Anspruch auf Prämienbefreiung besteht nur, wenn 

- das Arbeitsverhältnis weder durch fristlose Kündigung des 
Arbeitgebers noch durch eine Kündigung des Versiche-
rungsnehmers beendet worden ist, 

- der Versicherungsnehmer sich bei der zuständigen Stelle 
der Bundesanstalt für Arbeit als arbeitslos gemeldet hat, 

- der Versicherungsvertrag ausschließlich ein vom Versiche-
rungsnehmer selbst bewohntes Einfamilienhaus umfasst, 

- die letzte, vor Eintritt der Arbeitslosigkeit, fällige Prämie zu 
diesem Vertrag bezahlt wurde und auch sonst keine Prä-
mienrückstände vorhanden sind. 

1.5 Die Voraussetzungen für die Prämienbefreiung sowie der 
Grund und die Dauer der Arbeitslosigkeit sind durch Beschei-
nigungen der Bundesanstalt für Arbeit nachzuweisen. 

2. Wartezeit 

Ein Anspruch auf Prämienbefreiung besteht frühestens nach 
Ablauf einer Wartezeit von drei Monaten ab Versicherungsbe-
ginn. Wenn der Versicherungsnehmer vor Ablauf der Warte-
zeit arbeitslos wird, hat er keinen Anspruch auf Prämienbe-
freiung. 

3. Prämienbefreiung 

Sind alle Voraussetzungen erfüllt, wird die Versicherung auf 
Antrag des Versicherungsnehmers mit der auf die Arbeitslo-
sigkeit folgenden Fälligkeit prämienfrei gestellt. 

Die Prämienbefreiung endet mit dem Tag der Aufnahme eines 
neuen Arbeitsverhältnisses. 

Eine Erweiterung des Versicherungsschutzes ist während der 
prämienfreien Zeit nicht möglich. 

Nach Beendigung der Prämienbefreiung wird der Vertrag un-
verändert, jedoch prämienpflichtig weitergeführt. Das Ende 
der Arbeitslosigkeit ist dem Versicherer unverzüglich anzuzei-
gen. 

Wird der Versicherungsnehmer nach Aufnahme eines neuen 
Arbeitsverhältnisses erneut arbeitslos, müssen für eine Prä-
mienbefreiung die Voraussetzungen gemäß Ziffer 1.2 bis 1.5 
erneut erfüllt sein. 

Während des Bestehens des Versicherungsvertrages bei der 
Helvetia ist eine Prämienbefreiung insgesamt für höchstens 
24 Monate möglich.  

 
Besserstellung gegenüber den Empfehlungen des Arbeitskrei-
ses Beratungsprozesse 

Die Helvetia Versicherungen garantieren, dass die dieser Wohnge-
bäudeversicherung zugrunde liegenden Allgemeinen Wohngebäu-
deversicherungsbedingungen ausschließlich zum Vorteil der Versi-
cherungsnehmer von den durch den Arbeitskreis Beratungsprozesse 
empfohlenen Bedingungen – Stand Februar 2011- abweichen. 
 
Update-Garantie 

Werden die dieser Wohngebäudeversicherung zugrunde liegenden 
Versicherungsbedingungen ausschließlich zum Vorteil der Versiche-
rungsnehmer und ohne Mehrprämie geändert, so gelten die neuen 
Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag. 

 

 

 

 

 

 

Zusatzleistungen Family-Schutz (gelten nur, wenn im Versicherungsschein/Nachtrag darauf Bezug genommen ist) 

 

VERSICHERUNGSTECHNISCHE LEISTUNGEN 

 

7264 Weiteres Zubehör und weitere Grundstücksbestandteile 

1. In Erweiterung von Klausel 7264 sind auch fest installierte 
Kinderspielgeräte auf dem im Versicherungsschein bezeich-
neten Grundstück mitversichert. 

2. Die Entschädigung für alle Leistungen aus dieser Klausel ist je 
Versicherungsfall insgesamt auf 10.000   begrenzt. 

 

Hotelkosten 

1. In Erweiterung von § 7 VGB 2012 sind die infolge eines Versi-
cherungsfalles notwendigen Kosten für Hotel oder ähnliche 
Unterbringung ohne Nebenkosten (z. B. Frühstück, Telefon) 
versichert, wenn die eigen genutzte Wohnung des Versiche-
rungsnehmers unbewohnbar wurde und ihm auch die Be-
schränkung auf einen etwa bewohnbaren Teil nicht zumutbar 
ist. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem 
die Wohnung des Versicherungsnehmers wieder bewohnbar 
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ist, längstens für die Dauer von 200 Tagen. Abweichend von 
den Bestimmungen im Basis- oder Komfortschutz beträgt die 
Entschädigung pro Tag mindestens 25 Euro und höchstens 
150 Euro. 

2. Die Kosten werden nur ersetzt, soweit keine oder keine aus-
reichende Entschädigung über eine Hausratversicherung er-
langt werden kann (Subsidiärdeckung).   

Entschädigungen gemäß § 9 VGB 2012 (Mietausfall, Miet-
wert) werden angerechnet.   
Für Ferienhäuser gilt die Deckung für Hotelkosten nicht. 

 

 

 

 
 

ASSISTANCE-LEISTUNGEN 
 
1  Allgemeine Voraussetzungen 
 

1.1  Der Versicherer erbringt Hilfeleistungen ausschließlich in 
Deutschland im Rahmen des nachstehend beschriebenen 
Umfangs. Hierzu bedient sich der Versicherer qualifizierter 
Dienstleister. 

1.2 Für den Anspruch auf Erbringung von Hilfsleistungen und den 
Anspruch auf Kostenübernahme für die Hilfeleistungen ist es 
jeweils Voraussetzung, dass die Hilfsleistung vom Versicherer 
organisiert wird. Anderenfalls besteht kein Anspruch auf Kos-
tenerstattung oder Kostenübernahme. 
Eingetretene Schadensfälle sind daher ausschließlich und un-
verzüglich dem 24-Stunden-Notrufservice unter der im Versi-
cherungsschein genannten Notruf-Telefonnummer zu melden. 

1.3 Soweit die einzelne Hilfeleistung sich auf die Organisation 
beschränkt, trägt die versicherte Person die Kosten der 
Dienstleistung selbst. 

1.4 Der Versicherer zahlt die unter Ziffer 2 benannten Kosten 
direkt an den Dienstleister. Sofern die gemäß Ziffer 2 vom 
Versicherer zu übernehmenden Kosten für die Erbringung der 
Leistungen nicht ausreichen, steht es der versicherten Person 
frei, den Dienstleister mit der Erbringung weitergehender Leis-
tungen zu beauftragen. In diesem Fall stellt der Dienstleister 
den über die versicherte Leistung hinausgehenden Betrag 
dem Versicherungsnehmer bzw. der versicherten Person in 
Rechnung, die ihn beauftragt hat. 

1.5 Sofern sich die Leistung des Versicherers auf die Benennung 
eines Dienstleisters beschränkt bzw. der Versicherungsneh-
mer oder die versicherte Person den jeweiligen Dienstleister 
gemäß Ziffer 1.4 selbst beauftragt, übernimmt der Versicherer 
für die Leistung des Dienstleisters keine Haftung. 

1.6 Soweit der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person 
im Versicherungsfall Kostenübernahmeleistungen gem. Ziffer 
2 aus anderen  Versicherungsverträgen beanspruchen kön-
nen, die ebenfalls beim Versicherer abgeschlossen wurden, 
trägt der Versicherer die Kosten ungeachtet der Mehrfachver-
sicherung bis zur Höhe der in Ziffer 2 festgelegten Betrags-
obergrenzen je Versicherungsfall. 

1.7 Allgemeine Leistungsbegrenzung 
Die Übernahme von Kosten durch den Versicherer gemäß Zif-
fer 2 „Leistungen“ ist begrenzt auf insgesamt 1.500 Euro für 
alle Versicherungsfälle, die innerhalb eines Versicherungsjah-
res beim Notfall-Telefon gemeldet werden. Von dieser Jah-
reshöchstleistung unberührt bleiben reine Serviceleistungen 
ohne Kostenübernahme. 

 

2 Leistungen 
 

2.1 Gesundheitstelefon 
In der Zeit von Montag bis Freitag von 08 Uhr bis 20 Uhr steht 
der versicherten Person das medizinische Fachpersonal des 
Versicherers telefonisch zur Information / Rücksprache von 
medizinischen Fragen zur Verfügung. Hierbei handelt es sich 
um allgemeine Hinweise und Informationen. Einen Arztbesuch 
zur Diagnosestellung, Therapiefestlegung, Gesundheitsver-
lauf, usw. ersetzt dieses Gespräch keinesfalls. 
 

Das medizinische Fachpersonal berät die versicherte Person 
bei folgenden Anliegen:  
• allgemeine und spezielle Fragen aus allen Fachgebieten 

zu unfallbedingten gesundheitlichen Beeinträchtigungen; 
• Informationen über unfallbedingte Krankheitsbilder und 

Möglichkeiten der Prävention; 
• Erläuterung von Therapiealternativen; 
• Informationen über Arzneimittel, laienverständliche Erläu-

terungen von Beipackzetteln sowie Beratung zu Neben- 
und Wechselwirkungen von Arzneimitteln; 

• ärztliche telefonische Zweitmeinung; 
• Erstberatung in psychosozialen Krisensituationen; 
• Unterstützung bei der Suche nach Ärzten, Fachärzten, 

Spezialisten, Physiotherapeuten usw. und medizinischen 
Einrichtungen wie Krankenhäusern, Fach-, Spezial- und 
Reha-Kliniken usw.; 

• Kindertelefon: medizinisch fachliche Beratung zu allen 
Fragen rund um das Thema Kinderheilkunde. Telefonische 
Beratung zu Kindererkrankungen einschließlich deren Be-
handlungsmöglichkeiten sowie Vorsorge und Präventi-
onsmöglichkeiten; 

• Schwangerschaft: Medizinische Beratung zu Fragen rund 
um das Thema Schwangerschaft und Geburt; 

• Beratung zu Reise- und Tropenmedizin: Länderinformatio-
nen, Ärzte im Ausland, Reise- und Vorsorgetipps, Impfun-
gen, Reisen mit chronischen Krankheiten.  

 

2.2 Kinderbetreuung im Notfall 
Der Versicherer organisiert innerhalb Deutschlands die 
Betreuung und Versorgung von versicherten Kindern unter 16 
Jahren, die im Haushalt des Versicherungsnehmers leben, 
wenn der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person 
durch Unfall, Noteinweisung ins Krankenhaus oder Tod un-
vorhergesehen an der Betreuung der Kinder gehindert sind 
und eine andere Person zur Betreuung nicht zur Verfügung 
steht. Die Betreuung erfolgt nach Möglichkeit in der versicher-
ten Wohnung, und zwar so lange, bis sie anderweitig, z. B. 
durch einen Verwandten übernommen werden kann, längs-
tens jedoch für die Dauer von 48 Stunden. 
Der Versicherer übernimmt die durch die Kinderbetreuung 
entstehenden Kosten bis zu 500 Euro je Versicherungsfall. 

 

2.3 Organisation der An- und Abreise einer Betreuungsper-
son für die Kinder vor Ort 
Der Versicherer organisiert die Anreise einer Betreuungsper-
son (z. B. eines Verwandten oder einer sonst nahe stehenden 
Person) für versicherte Kinder unter 16 Jahren zum Wohnort 
des Versicherungsnehmer, wenn  der Versicherungsnehmer 
oder die versicherte Person durch Unfall, Noteinweisung ins 
Krankenhaus oder Tod unvorhergesehen an der Betreuung 
der Kinder gehindert sind und eine andere Person im Haus-
halt des Versicherungsnehmers zur Betreuung nicht zur Ver-
fügung steht. 
Die Reisekosten oder eine Entschädigung der Betreuungs-
person sind nicht Gegenstand des Versicherungsschutzes. 

 

2.4  Begleitung und Fahrdienst zum Kindergarten oder Schule 
Der Versicherer übernimmt die Organisation und die Kosten 
einer Begleitperson und eines Fahrdienstes für das versicher-
te Kind unter 16 Jahren bis zu 100 Euro pro Woche, wenn der 
Versicherungsnehmer oder die versicherte Person durch Un-
fall, Noteinweisung ins Krankenhaus oder Tod unvorhergese-
hen an der Betreuung der Kinder gehindert sind und eine an-
dere Person im Haushalt des Versicherungsnehmers zur 
Betreuung nicht zur Verfügung steht.  
Die Leistungsdauer ist auf maximal 4 Wochen je Versiche-
rungsfall beschränkt.  
 

2.5  Kindertagesstätten 
Der Versicherer bietet Unterstützung und die Vermittlung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen, nach Bedarf auch mit 
speziellen pädagogischen Angeboten. 
 

2.6  Unterbringung von Tieren im Notfall 
Der Versicherer organisiert innerhalb Deutschlands die Unter-
bringung und Versorgung von Hunden, Katzen, Hamstern, 
Meerschweinchen, Kaninchen, Hasen, Chinchillas, Fischen, 
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Schildkröten und Ziervögeln, die im Haushalt des Versiche-
rungsnehmers leben, wenn der Versicherungsnehmer oder 
die versicherte Person durch Unfall, Noteinweisung ins Kran-
kenhaus oder Tod unvorhergesehen an der Betreuung der 
Tiere gehindert sind und eine andere Person zur Betreuung 
nicht zur Verfügung steht. Die Unterbringung erfolgt in einer 
Tierpension bzw. in einem Tierheim. Voraussetzung ist in je-
dem Fall, dass die Tiere dem Beauftragten des Versicherers 
übergeben werden. Zur Unterbringung oder Versorgung ande-
rer als der vorgenannten Tierarten ist der Versicherer nicht 
verpflichtet. 
Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Unterbringung 
und Versorgung der vorgenannten Tiere bis zu 300 Euro je 
Versicherungsfall. 

 

2.7 Organisation einer Sicherheitsberatung 
Bei Bedarf organisiert der Versicherer eine Sicherheitsbera-
tung bzw. Sicherheitscheck der versicherten Wohnung. Die 
Leistung beinhaltet:  

 

• Beratung zu Brandschutz und dessen Präventionsmaßnah-
men  
Aufnahme und Dokumentation von Brandschutz- bzw. 
Brandmeldeeinrichtungen; 
Einschätzungen zum baulichen Brand und Dokumentation; 
Auf Wunsch Angabe zu Alarmierung und Anrückzeiten der 
nächstgelegenen Feuerwehr. 

• Einbruchsicherheit (Fenster, Türen, Schlösser, Einbruch-
melder etc.) 
Aufnahme und Dokumentation der Zugänglichkeit des versi-
cherten Objektes; 

Angabe zu einbruchhemmenden Einbauten und baulichen 
Maßnahmen; 
Dokumentation vorhandener Einbruchmeldeeinrichtungen 
inkl. der Aufschaltung. 

 

Die Kosten für die Inanspruchnahme der Beratungsleistung 
sind nicht Gegenstand des Versicherungsschutzes. 

 

2.8  Unterstützung bei Umzügen 
Der Versicherer übernimmt die Benennung von Umzugsun-
ternehmen und holt auf Wunsch Kostenvoranschläge ein. 

 

3.  Kündigung 

1. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Ein-
haltung einer Frist von drei Monaten die Assistance-
Leistungen zum Ablauf eines jeden Versicherungsjahres in 
Schriftform kündigen. 

2. Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer 
den Hauptvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

3. Kündigt der Versicherer, so gebührt ihm der Teil der Prä-
mie, der der Dauer der Gefahrtragung entspricht. Gleiches 
gilt, wenn der Versicherungsnehmer gemäß Abs. 2 kündigt. 

 

4. Ende des Hauptversicherungsvertrages 
Mit Beendigung des Wohngebäudeversicherungsvertrages 
VGB 2012 (Hauptvertrag) erlischt der Anspruch auf Assistan-
ce-Leistungen. 

 

 

 

 

Baustein Rohr Plus (gilt nur, wenn im Versicherungsschein/Nachtrag darauf Bezug genommen ist) 

 

7262 Ableitungsrohre auf dem Grundstück 

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 2 VGB 2012 leistet der Versicherer 
Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende 
frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Ableitungs-
rohren der Wasserversorgung die auf dem Versicherungs-
grundstück verlegt sind und der Entsorgung versicherter Ge-
bäude oder Anlagen dienen, sofern der Versicherungsnehmer 
die Gefahr trägt. 

2. Ziffer 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen 
Zwecken dienen. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf   
2.500 Euro. 

 

7263 Ableitungsrohre außerhalb des Grundstücks 

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 2 VGB 2012 leistet der Versicherer 
Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende 
frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Ableitungs-
rohren der Wasserversorgung die außerhalb des Versiche-
rungsgrundstücks verlegt sind und der Entsorgung versicher-
ter Gebäude oder Anlagen dienen, sofern der Versicherungs-
nehmer die Gefahr trägt. 

2. Ziffer 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen 
Zwecken dienen. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf   
2.500 Euro. 

 

Ableitungsrohre der Dachentwässerung 

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 2 VGB 2012 leistet der Versicherer 
Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende frost-
bedingte und sonstige Bruchschäden an den Ableitungsrohren 
der Dachentwässerung die im Erdreich verlegt sind und der 
Entsorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen, sofern 
der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt. 

2. Ziffer 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen 
Zwecken dienen. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf     
2.500 Euro. 

 

Innenliegende Lüftungsrohre 

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 1 VGB 2012 leistet der Versicherer 
Entschädigung für innerhalb von Gebäuden eintretende frost-
bedingte und sonstige Bruchschäden an Lüftungsrohren. 

2. Ziffer 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen 
Zwecken dienen. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf     
2.500 Euro. 
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Baustein Umwelt (gilt nur, wenn im Versicherungsschein/Nachtrag darauf Bezug genommen ist) 

 

Regenwasseraufbereitungsanlage/Zisterne  
1.  In Erweiterung von § 3 Nr. 2 VGB 2012 sind Frost- und sons-

tige Bruchschäden an Rohren von Anlagen zur Regenwas-
seraufbereitung außerhalb versicherter Gebäude versichert, 
soweit sich diese Rohre auf dem Versicherungsgrundstück 
befinden und der Versorgung des versicherten Gebäudes die-
nen. Sofern es sich um Zuleitungsrohre zu einer Zisterne (Re-
genwassersammler) handelt, besteht Versicherungsschutz ab 
dem Regenwasserfilter. Der Filter selbst ist nicht versichert. 
Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen, sind 
nicht versichert. 

2. Ziffer 1 gilt nur, sofern der Versicherungsnehmer die Ge-
fahr trägt und die Regenwasseraufbereitungsanlage/ Zis-
terne ausschließlich privaten Zwecken dient. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.500 Euro 
begrenzt. 

 

Schäden durch Regen-/Schmelzwasser 
1. In Erweiterung zu § 4 Nr. 4 a) bb) VGB 2012 ersetzt der Ver-

sicherer auch Schäden durch das Eindringen von Regen, Ha-
gel und Schnee durch nicht ordnungsgemäß geschlossene 
Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen.  

2. Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch die 
allmähliche Einwirkung von Witterungseinflüssen sowie für 
Schäden durch Überschwemmungen, Rückstau und Grund-
wasser. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 2.500 Euro 
begrenzt. 

 

Mehrkosten für behördlich nicht vorgeschriebene energetische 
Modernisierung 

1. In Erweiterung zu § 7 Nr. 1 VGB 2012 ersetzt der Versicherer 
bei der Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden 
betroffenen Gebäudeteile auch Mehrkosten für behördlich 
nicht vorgeschriebene energetische und tatsächlich durchge-
führte Modernisierungsmaßnahmen, soweit diese für Neubau-
ten dem Stand der Technik entsprechen. 

2. Soweit Maßnahmen nach Satz 1 bereits vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles veranlasst wurden, werden diese Kosten nicht 
ersetzt. 

3. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10 Prozent des 
Schadens, höchstens 10.000 Euro begrenzt. 

 

 

 

Baustein ARAG JuraTel   (gilt nur, wenn im Versicherungsschein/Nachtrag darauf Bezug genommen ist) 

 
1 ARAG JuraTel  
Die Helvetia stellt über Ihren Kooperationsparter – den Versicherer 
und Risikoträger ARAG SE, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf – dem 
Versicherungsnehmer eine Rufnummer für den schnellen und einfa-
chen Zugang zu einer telefonischen Erstberatung durch einen in 
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt in allen Rechtsangelegen-
heiten zur Verfügung, auf die deutsches Recht anwendbar ist.  
 
1.1 Voraussetzungen  
Ein Anspruch auf Rechtsschutz besteht bei Vorliegen eines Bera-
tungsbedürfnisses in allen eigenen Rechtsangelegenheiten des 
Versicherungsnehmers sowie in privaten Rechtsangelegenheiten 
seines ehelichen, eingetragenen oder mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft zusammenlebenden sonstigen Lebenspartners, soweit dieser 
am Wohnsitz des Versicherungsnehmers amtlich gemeldet ist, und 
deren minderjährige und unverheiratete, nicht in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft lebenden volljährigen Kinder, letztere jedoch 
längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmals eine auf Dauer 
angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbe-
zogenes Entgelt erhalten. Andere Personen sind nicht anspruchsbe-
rechtigt. Dies gilt auch dann, wenn sie über andere Versicherungen 
ausdrücklich mitversichert sind.  
 
1.2 Versicherungsumfang  
Übernommen werden je telefonischer Erstberatung Rechtsanwalts-
kosten bis zu 250 Euro, für alle in einem Kalenderjahr angefallenen 
telefonischen Erstberatungen jedoch nicht mehr als 500 Euro pro 
versicherter Person.  
 

2 ARAG Online Rechts-Service  
Eingeschlossen ist die Nutzung der im ARAG Online-Rechts-Service 
hinterlegten Musterschreiben und Dokumente (z. B. Kaufvertrag für 
Gebrauchtwagen, Checkliste für Reisemängel, Mängelprotokoll, 
Patienten- und Pflegeverfügung, Testament). 
 
3 Kündigung 

1. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung 
einer Frist von drei Monaten den Baustein ARAG JuraTel (inkl. 
ARAG Online-Rechts-Service) zum Ablauf eines jeden Versiche-
rungsjahres in Schriftform kündigen. 

2. Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den 
Wohngebäudevertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

3. Kündigt der Versicherer, so gebührt ihm der Teil der Prämie, der 
der Dauer der Gefahrtragung entspricht. Gleiches gilt, wenn der 
Versicherungsnehmer gemäß Abs. 2 kündigt. 
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Baustein Haus + Wohnen (gilt nur, wenn im Versicherungsschein/Nachtrag darauf Bezug genommen ist) 

 

Besondere Bedingungen für den Haus- und Wohnungsschutzbrief (BHSB 2012)  
 
§ 1 Vertragsgrundlage 
§ 2 Leistungsvoraussetzungen 
§ 3 Versicherungsfall 
§ 4 Versicherte Person 
§ 5 Allgemeine Leistungsbegrenzungen 
§ 6 Schlüsseldienst im Notfall 
§ 7 Notfallschloss 
§ 8 Rohrreinigungsservice im Notfall 
§ 9 Sanitär-Installationsservice im Notfall 
§ 10 Elektro-Installationsservice im Notfall 
§ 11 Heizungs-Installationsservice im Notfall 
§ 12 Notheizung 
§ 13 Hausbewachung im Versicherungsfall 
§ 14 Möbelunterstellung nach Versicherungsfall 

§ 15 Übernachtung im Versicherungsfall 
§ 16 Schädlingsbekämpfung 
§ 17 Entfernung von Wespennestern 
§ 18 Kinderbetreuung im Notfall 
§ 19 Unterbringung von Tieren im Notfall 
§ 20 Hilfe in besonderen Notfällen 
§ 21 Datenrettung 
§ 22 Organisation der Rückreise oder Reiseabbruch im Versiche-
rungsfall 
§ 23 Dokumentendepot 
§ 24 24-Stunden Handwerkerservice 
§ 25 Psychologische Betreuung nach Einbruchdiebstahl 
§ 26 Kündigung 
§ 27 Ende des Hauptversicherungsvertrages 

  
 
Der Versicherer erbringt im Rahmen der nachstehenden 
Bedingungen durch einen von ihm beauftragten 
Dienstleister Serviceleistungen mit Kostenübernahme (nach-
folgend Leistungen genannt). 
 
§ 1 Vertragsgrundlage 

Es gelten die Allgemeinen Wohngebäude-
Versicherungsbedingungen VGB 2012 (Hauptvertrag) sowie die 
vereinbarten Besonderen Bedingungen und Klauseln, soweit sich 
aus den folgenden Bestimmungen nicht etwas anderes ergibt. 
 
§ 2 Leistungsvoraussetzungen 

1. Voraussetzung für die Erbringung der Leistung des Versiche-
rers ist, dass eine versicherte Person (siehe § 4) im Versiche-
rungsfall gemäß §§ 6 bis 25 das im Versicherungsschein ge-
nannte Notruf-Telefon anruft. Das Notruf-Telefon steht hierfür an 
allen Tagen des Jahres, 24 Stunden am Tag zur Verfügung. 

2. Ruft die versicherte Person nicht das Notruf-Telefon an, so ist 
der Versicherer von der Verpflichtung zur Kostenübernahme frei, 
es sei denn, dass die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grob fahrlässiger Verletzung 
bleibt der Versicherer insoweit zur Kostenübernahme verpflichtet, 
als die Verletzung keinen Einfluss auf die Höhe der zu überneh-
menden Kosten gehabt hat.  

3. Der Versicherer zahlt die von ihm gemäß §§ 6 bis 21 zu über-
nehmenden Kosten direkt an den Dienstleister. Sofern jedoch die 
gemäß §§ 6 bis 21 vom Versicherer zu übernehmenden Kosten 
für die Erbringung der Leistungen nicht ausreichen oder die 
Jahreshöchstleistung (siehe § 5) überschritten wird, stellt der 
Dienstleister den darüber hinaus gehenden Betrag der versicher-
ten Person in Rechnung, die ihn beauftragt hat. 
 
§ 3 Versicherungsfall 

1. Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn 

a) die Voraussetzungen für die Erhebung des Anspruchs auf 
Leistungen des Versicherers gemäß §§ 6 bis 25 vorliegen und 

b) der Anspruch auf Leistung durch eine versicherte Person beim 
Notfall-Telefon tatsächlich geltend gemacht wird. 
 
§ 4 Versicherte Person 

Versicherte Personen sind der Versicherungsnehmer sowie 
Personen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft in der versi-
cherten Wohnung leben.  
 
§ 5 Allgemeine Leistungsbegrenzung 

Die Übernahme von Kosten durch den Versicherer gemäß §§ 6 
bis 21 ist begrenzt auf insgesamt 1.500 Euro für alle Versiche-
rungsfälle, die innerhalb eines Versicherungsjahres beim Notfall-
Telefon gemeldet werden. Von dieser Jahreshöchstleistung 
unberührt bleiben reine Serviceleistungen ohne Kostenübernah-
me einschließlich des Dokumentendepots (§ 23). 

 
§ 6 Schlüsseldienst im Notfall  

1. Der Versicherer organisiert das Öffnen der Wohnungstür durch 
eine Fachfirma (Schlüsseldienst), wenn die versicherte Person 
nicht in die versicherte Wohnung gelangen kann, weil der 
Schlüssel für die Wohnungstür abhanden gekommen oder ab-
gebrochen ist oder weil sich die versicherte Person versehentlich 
ausgesperrt hat.  

2. Der Versicherer übernimmt die Kosten für das Öffnen der 
Wohnungstür durch den Schlüsseldienst, maximal jedoch       
500 Euro je Versicherungsfall.  
 
§ 7 Notfallschloss 

Der Versicherer übernimmt die Kosten für ein provisorisches 
Schloss, wenn das Türschloss durch das Öffnen der Tür funkti-
onsunfähig werden sollte, maximal jedoch 500 Euro je Versiche-
rungsfall.  
 
§ 8 Rohrreinigungsservice im Notfall 

1. Der Versicherer organisiert den Einsatz einer Rohrreinigungs-
firma, wenn in der versicherten Wohnung Abflussrohre von Bade- 
oder Duschwannen, Wasch- oder Spülbecken, WC´s, Urinalen, 
Bidets oder Bodenabläufen verstopft sind und dies nicht ohne 
eine fachmännische Behebung beseitigt werden kann (Rohrver-
stopfung).  

2. Der Versicherer übernimmt die Kosten für die behelfsmäßige 
Wiederherstellung dringend benötigter Funktionen ("Notfallrepa-
ratur") und Schadenbegrenzung, maximal jedoch 300 Euro pro 
Fall.  

3. Der Versicherer erbringt keine Leistungen, wenn  

a) die Rohrverstopfung bereits vor Beginn dieses Vertrages 
vorhanden und einer versicherten Person bekannt war,  

b) die Ursache für die Rohrverstopfung außerhalb der versicher-
ten Wohnung lag und dies der versicherten Person bekannt war.  
 
§ 9 Sanitär-Installateurservice im Notfall 

1. Der Versicherer organisiert den Einsatz eines Sanitär-
Installateurbetriebes, wenn  

a) aufgrund eines Defekts an einer Armatur, an einem Boiler, an 
der Spülung des WC`s oder Urinals oder am Haupthahn der 
versicherten Wohnung das Kalt- oder Warmwasser nicht mehr 
abgestellt werden kann,  

b) aufgrund eines Defekts an einer Armatur, an einem Boiler, WC 
oder Urinal oder am Haupthahn in der versicherten Wohnung die 
Kalt- oder Warmwasserversorgung unterbrochen ist.  

2. Der Versicherer übernimmt die Kosten für die behelfsmäßige 
Wiederherstellung dringend benötigter Funktionen ("Notfallrepa-
ratur") und Schadenbegrenzung, maximal jedoch 300 Euro pro 
Fall. 

3. Der Versicherer erbringt keine Leistungen  
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a) für die Behebung von Defekten, die bereits vor Beginn dieses 
Vertrages vorhanden und einer versicherten Person bekannt 
waren,  

b) für den Austausch defekter Dichtungen und verkalkter Be-
standteile oder Zubehör von Armaturen und Boilern,  

c) für die ordentliche Instandhaltung bzw. Wartung der Sanitär-
Installation in der versicherten Wohnung.  
 
§ 10 Elektro-Installateurservice im Notfall  

1. Bei Defekten an der Elektro-Installation der versicherten Woh-
nung organisiert der Versicherer den Einsatz eines Elektro-
Installateurbetriebes.  

2. Der Versicherer übernimmt die Kosten für die behelfsmäßige 
Wiederherstellung dringend benötigter Funktionen ("Notfallrepa-
ratur") und Schadenbegrenzung, maximal jedoch 300 Euro pro 
Fall. 

3. Der Versicherer erbringt keine Leistungen  

a) für die Behebung von Defekten an elektrischen und elektroni-
schen Geräten wie z. B. Waschmaschinen, Trockner, Geschirr-
spülmaschinen, Herden sowie Backöfen einschließlich Dunstab-
zugshauben, Heizkesseln, Heizungssteuerungsanlagen, Kühl-
schränken, Tiefkühlgeräten, Lampen einschließlich Leuchtmit-
teln, Computern, Telefonanlagen, Fernsehgeräten, Stereoanla-
gen, Video- und DVD-Playern,  

b) für die Behebung von Defekten an Stromverbrauchszählern,  

c) für die Behebung von Defekten, die bereits vor Beginn dieses 
Vertrages vorhanden und einer versicherten Person bekannt 
waren.  
 
§ 11 Heizungs-Installateurservice im Notfall 

1. Der Versicherer organisiert den Einsatz eines Heizungs-
Installateurbetriebes, wenn  

a) Heizkörper in der versicherten Wohnung wegen eines Defekts 
an zugehörigen Thermostatventilen nicht in Betrieb genommen 
werden können,  

b) aufgrund eines Bruchschadens oder Undichtigkeit Heizkörper 
in der versicherten Wohnung repariert oder ersetzt werden müs-
sen.  

2. Der Versicherer übernimmt die Kosten für die behelfsmäßige 
Wiederherstellung dringend benötigter Funktionen ("Notfallrepa-
ratur") und Schadenbegrenzung, maximal jedoch 300 Euro pro 
Fall. 

3. Der Versicherer erbringt keine Leistungen  

a) für die Behebung von Defekten, die bereits vor Beginn dieses 
Vertrages vorhanden und einer versicherten Person bekannt 
waren,  

b) für die Behebung von Defekten an Heizkesseln, Brennern, 
Tanks und Heizungsrohren,  

c) für die Behebung von Schäden durch Korrosion.  
 
§ 12 Notheizung  

1. Der Versicherer stellt maximal 3 elektrische Leih-Heizgeräte 
zur Verfügung, wenn während der Heizperiode die Heizungsan-
lage in der versicherten Wohnung unvorhergesehen ausfällt und 
eine Abhilfe durch den Heizungs-Installateurservice im Notfall 
nicht möglich ist.  

2. Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Bereitstellung 
der Leih-Heizgeräte, maximal jedoch 500 Euro je Versicherungs-
fall. Nicht ersetzt werden zusätzliche Stromkosten, die durch den 
Einsatz der Leih-Heizgeräte entstehen.  

4. Die Heizperiode beginnt am 1. September und endet am 31. 
Mai eines jeden Jahres.  
 

§ 13 Hausbewachung im Versicherungsfall 

Der Versicherer organisiert die Bewachung der versicherten 
Wohnung durch regelmäßige Kontrollen durch Wachpersonal, 
wenn die Wohnung durch einen Versicherungsfall gemäß § 1 
VGB 2012 unbewohnbar wurde und Schließvorrichtungen oder 
sonstige Sicherungen keinen ausreichenden Schutz bieten.  

Der Versicherer übernimmt die Anfahrtskosten des Leistungserb-
ringers bis maximal 100 Euro je Versicherungsfall. Soweit ein 
umfassenderer Versicherungsschutz über weitere Bestimmungen 
dieses Versicherungsvertrages besteht, erfolgt hierüber eine 
entsprechende Entschädigung.  
 
§ 14 Möbelunterstellung nach Versicherungsfall 

Müssen Einrichtungsgegenstände wegen eines unvorhergese-
henen Versicherungsfalles gemäß § 1 VGB 2012 an der versi-
cherten Wohnung vorübergehend anderweitig untergebracht 
werden, organisiert der Versicherer den Transport und die Unter-
stellung der Einrichtungsgegenstände.  

Der Versicherer übernimmt die Anfahrtskosten des Leistungserb-
ringers bis maximal 100 Euro je Versicherungsfall. Soweit ein 
umfassenderer Versicherungsschutz über weitere Bestimmungen 
dieses Versicherungsvertrages besteht, erfolgt hierüber eine 
entsprechende Entschädigung.  
 
§ 15 Übernachtung im Versicherungsfall  

Der Versicherer organisiert eine Hotel- oder ähnliche Unterbrin-
gung, wenn die versicherte Wohnung durch einen Versiche-
rungsfall gemäß § 1 VGB 2012 unvorhergesehen unbewohnbar 
wurde und wenn für die versicherten Personen die Beschränkung 
auf einen etwa bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist.  

Der Versicherer übernimmt die Kosten der Unterbringung ohne 
Nebenkosten (z. B. Frühstück, Telefon). Die Kosten werden bis 
zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die versicherte Wohnung wie-
der bewohnbar ist, längstens für die Dauer von 2 Tagen. Die 
Entschädigung ist auf maximal 80 Euro pro versicherte Person 
pro Tag beschränkt. Soweit ein umfassenderer Versicherungs-
schutz über weitere Bestimmungen dieses Versicherungsvertra-
ges besteht, erfolgt hierüber eine entsprechende Entschädigung.  
 
§ 16 Schädlingsbekämpfung 

1. Bei Befall der versicherten Wohnung durch Schädlinge, der 
aufgrund seines Ausmaßes nur fachmännisch beseitigt werden 
kann, organisiert der Versicherer die Schädlingsbekämpfung 
durch eine Fachfirma.  

2. Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Schädlingsbe-
kämpfung, maximal jedoch 300 Euro je Versicherungsfall. 

3. Als "Schädlinge" gelten ausschließlich Schaben (z. B. Kaker-
laken), Ratten, Mäuse, Motten, Ameisen und Silberfischchen. 

4. Der Versicherer erbringt keine Leistungen, wenn der Befall der 
versicherten Wohnung durch Schädlinge bereits vor Beginn 
dieses Vertrages vorhanden und einer versicherten Person 
bekannt war. 
 
§ 17 Entfernung von Wespennestern  

1. Der Versicherer organisiert die fachmännische Entfernung 
bzw. Umsiedlung von Wespennestern, die sich im Bereich der 
versicherten Wohnung befinden.  

2. Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Entfernung bzw. 
Umsiedlung des Wespennests, maximal jedoch 300 Euro je 
Versicherungsfall. 

3. Der Versicherer erbringt keine Leistungen, wenn  

a) das Wespennest bereits vor Beginn dieses Vertrages vorhan-
den und einer versicherten Person bekannt war,  

b) das Wespennest sich in einem räumlichen Bereich befindet, 
der nicht der versicherten Wohnung zugeordnet werden kann,  

c) dies aus rechtlichen Gründen, z. B. aus Gründen des Arten-
schutzes, nicht zulässig ist.  
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§ 18 Kinderbetreuung im Notfall  

Der Versicherer organisiert innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land die Betreuung von Kindern unter 16 Jahren, die in der versi-
cherten Wohnung leben, wenn die versicherte Person durch Unfall, 
Noteinweisung ins Krankenhaus oder Tod unvorhergesehen an der 
Betreuung der Kinder gehindert ist und eine andere Person zur 
Betreuung nicht zur Verfügung steht. 

Die Betreuung erfolgt nach Möglichkeit in der versicherten Woh-
nung, und zwar solange, bis sie anderweitig, z. B. durch einen Ver-
wandten des Versicherungsnehmers, übernommen werden kann, 
längstens jedoch für die Dauer von 48 Stunden. Der Versicherer 
übernimmt die hierfür entstandenen Kosten, maximal jedoch        
500 Euro je Versicherungsfall.  
 
§ 19 Unterbringung von Tieren im Notfall  

1. Der Versicherer organisiert innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland die Unterbringung und Versorgung von Hunden, Kat-
zen, Vögeln, Hamstern, Meerschweinchen, Kaninchen, Fischen und 
Schildkröten, die in der versicherten Wohnung leben, wenn die 
versicherte Person durch Unfall, Noteinweisung ins Krankenhaus 
oder Tod unvorhergesehen an der Betreuung der Tiere gehindert ist 
und eine andere Person zur Betreuung nicht zur Verfügung steht. 
Die Unterbringung erfolgt in einer Tierpension bzw. Tierheim. Vor-
aussetzung ist in jedem Fall, dass die Tiere dem Leistungserbringer 
übergeben werden.  

2. Die Organisation der Unterbringung ist nur möglich, wenn für das 
Tier ein gültiger Impfpass vorhanden ist und das Tier keine anste-
ckenden Krankheiten und / oder Parasitenbefall aufweist.  

3. Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Unterbringung und 
Versorgung der Haustiere, maximal jedoch 300 Euro je Versiche-
rungsfall.  
 
§ 20 Hilfe in besonderen Notfällen  

Gerät eine versicherte Person im Zuge eines Versicherungsfalls in 
eine besondere Notlage, die in den §§ 6 bis 19 nicht geregelt ist und 
zu deren Beseitigung Hilfe notwendig ist, um erheblichen Nachteil 
für Ihre Gesundheit und Ihr Vermögen zu vermeiden, organisiert der 
Versicherer die erforderlichen Maßnahmen und übernimmt für die 
Hilfe in besonderen Notfällen die Kosten des Leistungserbringers bis 
maximal 300 Euro je Versicherungsfall.  
 
§ 21 Datenrettung 

1. Der Versicherer organisiert  die technische Wiederherstellung der 
elektronisch gespeicherten, ausschließlich für die private Nutzung 
bestimmten Daten (maschinenlesbaren Informationen) durch eine 
Fachfirma. Voraussetzung ist, dass die Daten durch einen Defekt an 
einem im Eigentum einer versicherten Person stehenden Datenträ-
ger, auf dem sie gespeichert waren, verloren gegangen, beschädigt 
oder nicht mehr verfügbar sind. 

2. Der Versicherer übernimmt die Kosten für die Datenrettung bis zu 
500 Euro je Versicherungsfall. Die erfolgreiche technische Wieder-
herstellung der Daten garantiert der Versicherer nicht. 

3. Der Versicherer erbringt keine Leistungen 
a) für die Wiederbeschaffung der Daten, 
b) für einen neuerlichen Lizenzerwerb, 
c) für die Rettung von Daten, die die versicherte Person zusätzlich 
auf einem anderen Medium (z. B. Rücksicherungs- oder Installati-
onsmedium) vorhält , 
d) für die Rettung der Daten strafrechtlichen Inhalts oder zu deren 
Nutzung die versicherte Person nicht berechtigt ist, 
e) bei einer vorsätzlichen Beschädigung des Datenträgers  
 
§ 22 Organisation der Rückreise oder Reiseabbruch im Versi-
cherungsfall  

Erweist sich anlässlich eines Versicherungsfalles gemäß § 1 VGB 
2012 die Rückkehr einer versicherten Person von einer Auslandsrei-
se innerhalb Europas im geographischen Sinne als notwendig, 
organisiert der Versicherer die notwendigen Maßnahmen einer 
Rückreise.  

Die Kosten für die Rückreise trägt der Versicherungsnehmer bzw. 
die versicherte Person, sofern kein entsprechender Versicherungs-
schutz im Rahmen dieses Versicherungsvertrages besteht. 
 

§ 23 Dokumentendepot  

1. Der Versicherer archiviert auf Wunsch einer versicherten Person 
Kopien wichtiger Dokumente bis zu maximal 15 DIN A4-Seiten. 
Kommen die Originaldokumente auf einer Reise abhanden, so stellt 
der Versicherer der versicherten Person die archivierten Kopien 
nach Benachrichtigung unverzüglich per Telefax, Post oder E-Mail 
zur Verfügung. Außerdem unterstützt der Versicherer die versicherte 
Person bei der Beschaffung von Ersatzdokumenten durch Nennung 
der zuständigen Behörden und liefert Informationen, welche Unter-
lagen für die Ausstellung der Ersatzdokumente erforderlich sind. 

2. Der Versicherer verpflichtet sich, den Inhalt der Dokumente ver-
traulich zu behandeln und die archivierten Kopien nach Beendigung 
des Vertrages zu vernichten.  
 
§ 24-Stunden Handwerkerservice 

Unabhängig von einem Versicherungsfall steht der versicherten 
Person das Handwerker-Netzwerk zur Verfügung.  
Auf Wunsch werden Handwerker aus folgenden Gewerken benannt: 
- Sanitärinstallateure, 
- Dachdecker, 
- Elektroinstallateure, 
- Gas- und Heizungsinstallateure, 
- Glaser, 
- Schlüsseldienste, 
- Haushüter, 
- Fachleute für Alarmanlagen, 
- Rohrreinigungsfirmen. 
Die Kosten für die Handwerker trägt die versicherte Person. 
 
§ 25 Psychologische Betreuung nach Einbruchdiebstahl 

Im Falle eines Einbruchdiebstahls organisiert der Versicherer die 
Durchführung eines Erstgespräches durch einen Psychotherapeuten 
oder Psychologen. Nach dem Feststellen des konkreten Hilfebedarfs 
vermittelt der Versicherer Kontaktadressen der Psychotherapeuten 
bzw. Einrichtungen zur psychologischen Betreuung.  
Die Kosten für die Inanspruchnahme der psychologischen oder 
psychotherapeutischen Behandlung trägt die versicherte Person.  
 
§ 26 Kündigung 

1. Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung 
einer Frist von drei Monaten den Haus- und Wohnungsschutzbrief 
zum Ablauf eines jeden Versicherungsjahres in Schriftform kündi-
gen. 

2. Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den 
Hauptvertrag (siehe § 1) innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

3. Kündigt der Versicherer, so gebührt ihm der Teil der Prämie, der 
der Dauer der Gefahrtragung entspricht. Gleiches gilt, wenn der 
Versicherungsnehmer gemäß Abs. 2 kündigt. 
 
§ 27 Ende des Hauptversicherungsvertrages 

Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrages (siehe § 1) er-
lischt auch der Haus- und Wohnungsschutzbrief. 
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Allgemeine Bestimmungen 

 

1. Schwimmbäder in Gebäuden 

Für Schwimmbäder in Gebäuden gilt ergänzend zu den § 3 VGB 
2012 vereinbart: 

Als Leitungswasser gilt auch Wasser, das aus 

a) Zu- oder Ableitungsrohren des Schwimmbades, 

b) mit dem Rohrsystem verbundenen sonstigen Einrichtungen 
oder Schläuchen des Schwimmbades 

bestimmungswidrig ausgetreten ist. 

Die Versicherung gemäß § 3 VGB 2012 schließt innerhalb versi-
cherter Gebäude Frost- und sonstige Bruchschäden an Rohren 
des Schwimmbades (Zu- und Ableitungen) und Rohren der Was-
serumwälz- und -reinigungsanlage sowie Schäden durch Frost an 
den übrigen Einrichtungen der Wasserumwälz- und –reinigungs-
anlage (z. B. Kessel, Pumpe, Armaturen) ein. 

Auf § 16 VGB 2012 wird besonders hingewiesen. 

Frost- und sonstige Bruchschäden am Schwimmbecken sowie 
Schäden durch ausgelaufenes Wasser infolge undicht geworde-
nem Schwimmbecken fallen nicht unter die Ersatzpflicht. 

 

2. Regressverzicht bei übergreifenden Feuerschäden 

Der Verzicht erfasst Regressforderungen, soweit sie 150.000 Euro 
übersteigen, bis zum Betrag von 600.000 Euro. 

 

 


